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Vorwort 
 
Im Jänner und Februar 2003 wurden auf Grundlage des § 18 GewO 1994 in der Fassung der 

Gewerberechtsnovelle 2002 für sämtliche in § 94 GewO 1994 angeführten reglementierten 

Gewerbe die Zugangsvoraussetzungen („Befähigungsnachweise“) neu geregelt. Insbesondere 

erfolgte zur Vermeidung einer „Inländerdiskriminierung“ in den meisten Fällen auch eine 

Angleichung an diejenigen Berufszugangsvoraussetzungen, die aufgrund von Ausbildungen und 

Berufserfahrungen in anderen EU-/EWR-Mitgliedstaaten durch die §§ 373cff GewO 1994 

vorgesehen sind. 

Mit Ausnahme der Berufszugangsverordnung für das Baumeistergewerbe, welche im Jahr 1994 

eine Ergänzung erfuhr, blieben die anderen Verordnungen bis zum In-Kraft-Treten der 

Verordnung „Änderung diverser Verordnungen über die Zugangsvoraussetzungen zu 

reglementierten Gewerben“, BGBl. II Nr. 399/2008 am 22.11.2002 unverändert. Mit dieser 

Verordnung wurden die meisten Berufszugangsverordnungen an die durch die GRNov 2007, 

BGBl. I Nr. 42/2008, insbesondere die in Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie, RL 

2005/36/EG neu formulierten Bestimmungen des § 373c GewO 1994 angepasst. 

Die vorliegende Arbeitsunterlage enthält sämtliche Berufszugangsverordnungen soweit diese 

abgeändert wurden in konsolidierter Fassung. Die Änderungen sind grau unterlegt, die 

Fundstelle in der V BGBl. II Nr. 399/2008 ist jeweils am Ende des geänderten 

Verordnungstextes in Kursivschrift zitiert. 

Um einen Rückgriff auf die ursprüngliche(n) Verordnungstexte zu erleichtern, wurden die 

Fundstellen im Bundesgesetzblatt jeweils an den Anfang der jeweiligen 

Berufszugangsverordnung samt Datum des In-Kraft-Tretens gestellt. In der elektronischen 

Fassung ist bei der einzelne Fundstelle jeweils der Link zum RIS des Bundes aktiviert.  

Zur besseren Handhabung enthalt die Arbeitunterlage am Beginn ein Inhaltsverzeichnis (in der 

elektronischen Fassung als aktives Verzeichnis) sowie am Ende einen alphabetischen Index. 

Der Verfasser hofft mit dieser Unterlage allen in der WKO sowie der Gewerbeverwaltung mit 

Fragen des Berufszugangs befassten Personen eine Unterlage zum raschen Auffinden der 

aktuellen Befähigungsnachweisbestimmungen an die Hand zu geben. Bei neuerlichen 

Änderungen wird jeweils eine geänderte Fassung der Arbeitsunterlage zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

Wien, im Dezember 2008     Der Verfasser  
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Arbeitsvermittlung 

(Arbeitsvermittlungs-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 26/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der 
Arbeitsvermittlung (§ 94 Z 1 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. a) Zeugnisse über 

aa) den erfolgreichen Abschluss einer facheinschlägigen Studienrichtung oder eines fachlich 
einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche Tä-
tigkeit oder 

bb) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule einschließlich deren 

Sonderformen und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder cc) den 

erfolgreichen Abschluss einer allgemein bildenden höheren Schule oder einer mindestens 

dreijährigen berufsbildenden mittleren Schule oder eine abgeschlossene Berufsausbildung und 

eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit und b) das Zeugnis über die erfolgreich 

abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Prüfung entsprechend der Verordnung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales über die Prüfung der fachlichen Eignung von Personen zur 
Arbeitsvermittlung (Arbeitsvermittlung-Prüfungsverordnung - AVPV), BGBl. Nr. 187/1995, 
und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, oder 

3. Nachweise über 

a) die Erfüllung der Voraussetzungen, die gemäß § 10 AVPV die fachliche Qualifikation zur 
Arbeitsvermittlung bewirken, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, oder 

4. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 
der Überlassung von Arbeitskräften (§ 94 Z 72 GewO 1994). 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 3 der Verordnung BGBl. Nr. 
506/1996 gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1b dieser Verordnung. 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_26_2/2003_26_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Augenoptik (Augenoptik-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 27/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Augenoptik (§ 94 Z 2 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1.  Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Augenoptik oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

c) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2.  Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch der Höheren Technischen Lehranstalt - Aufbaulehrgang Optometrie 
und Kolleg Optometrie und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3.  Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch der Meisterschule für Augenoptik und Kontaktlinsenoptik und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit. 

    § 2. Zeugnisse gemäß § 1 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit der 

Absolvierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung, der schulischen Ausbildung oder der 

fachlichen Tätigkeit zehn Jahre lang nicht mehr die den Gegenstand des Gewerbes bildenden Tätigkeiten 

ausgeübt hat. 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_27_2/2003_27_2.pdf


8 

 

BefähigungV § 18-akt 08  WKW/RUP 

 

Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Bäcker (Bäcker-Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 28/2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008,  

Art 1 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Bäcker (§ 94 Z 3 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im 
Bereich Bäckerei liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bäcker oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bäcker oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(BGBl. II Nr. 399/2008 Art. 1) 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_28_2/2003_28_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundende Handwerk der Bandagisten, der 

Orthopädietechnik und der Miederwarenerzeugung 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 29/ 2003 29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

    § 1. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Bandagisten (§ 94 Z 4 GewO 1994) ist 

als erfüllt anzusehen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bandagist oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

3. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 

    § 2. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Orthopädietechnik (§ 94 Z 4 GewO 

1994) ist als erfüllt anzusehen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Orthopädiemechaniker oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

3. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 

    § 3. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Miederwarenerzeugung (§ 94 Z 4 

GewO 1994) ist als erfüllt anzusehen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Miedererzeuger oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

3. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 

    § 4. Zeugnisse gemäß den §§ 1 bis 3 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des 

Zeugnisses seit der Absolvierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung oder der fachlichen 

Tätigkeit zehn Jahre lang nicht mehr die den Gegenstand des betreffenden Gewerbes bildenden 

Tätigkeiten ausgeübt hat. 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_29_2/2003_29_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Baumeister (Baumeister-

Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 30/2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 160/2004 21.04.2004 

BGBl. II Nr. 399/2008,  

Art 2 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das unbe-
schränkte Baumeistergewerbe (§ 94 Z 5 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. a) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Architektur oder Bauinge- 
nieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder Kulturtechnik und Wasserwirtschaft 

oder den erfolgreichen Abschluss eines fachlich einschlägigen FachhochschulStudienganges 
und eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit, davon zwei Jahre als Bauleiter oder 
Polier, oder 

b) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Architektur an einer 
Kunsthochschule und eine mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit, davon zwei Jahre als 
Bauleiter oder Polier, oder 

c) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder 
deren Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich der Bautechnik liegt, und eine mindestens 
vierjährige fachliche Tätigkeit, davon zwei Jahre als Bauleiter oder Polier, oder 

d) das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tiefbau 
oder Maurer oder Zimmerer bzw. Zimmerei oder Schalungsbauer oder bautechnischer 
Zeichner und eine mindestens sechsjährige, nicht im Rahmen eines Lehrverhältnisses 
zurückgelegte fachliche Tätigkeit, davon zwei Jahre als Bauleiter oder Polier, oder 

(§ 1 Abs. 1 lit d:BGBl. II Nr. 160/2004; Art 1) 

e) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer nicht in lit. c angeführten berufsbildenden 
Schule oder ihrer Sonderformen einschließlich der Schulversuche, deren schwerpunktmäßige 
Ausbildung im Bereich der Bautechnik liegt, und eine mindestens sechsjährige fachliche Tä-
tigkeit, davon zwei Jahre als Bauleiter oder Polier, und 

2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Baumeistergewerbe. 

(2) Die fachliche Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 Z 1 lit. a bis e hat Planungstätigkeiten und ausfüh-
rende Tätigkeiten zu umfassen. 

§ 2. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das Baumeis-

tergewerbe hinsichtlich der ausführenden Tätigkeiten als erfüllt anzusehen: 

1. ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter 

oder 

2. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachgewie-
sen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

3. ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung 
nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder   

4. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die betreffende 
Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

5. ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine mindes-
tens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens 
eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige 
vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt 
oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(Fassung § 2 Z 3 bis 5: Art. 2BGBl. II Nr. 399/2008) 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_30_2/2003_30_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_78915
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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(2) Tätigkeiten gemäß Absatz 1 Z 1 und 3 sind nur zu berücksichtigen, wenn sie nicht vor mehr als 
zehn Jahren beendet worden sind. 

Übergangsbestimmung 

     § 3. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungs-(Konzessions-)Prüfung für das Gewerbe der 

Baumeister, die gemäß vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften erworben worden 

sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2. 

(Fassung des § 3: BGBl. II Nr. 160/2004; Art 2) 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Brunnenmeister 

(Brunnenmeister-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 31/2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 

Art 3 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das Gewerbe der 
Brunnenmeister (§ 94 Z 5 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Brunnenmeistergewerbe 
oder 

2. ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter 
oder 

3. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung 
nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

4. ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung 
nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

5. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die betreffende 
Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

6. ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für 
mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens 
dreijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis 
bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(Fassung § 1 Z 4 bis 6: Art. 3, BGBl. II Nr. 399/2008) 

Übergangsbestimmungen 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für das Gewerbe der Brunnen-
meister, die gemäß der Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. 
Februar 1990, BGBl. Nr. 107, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 37/1996 über den 
Befähigungsnachweis für die konzessionierten Baugewerbe erworben worden sind, sowie Zeugnisse über 
die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Brunnenmeistergewerbe, die gemäß der 
Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für 
die Baugewerbe (Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 294/1996, erworben worden 
sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1. 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_31_2/2003_31_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Bestattung (Bestattungs-

Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 32/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 

Art 55 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Ge-
werbes der Bestattung (§ 94 Z 6 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung und 

b) über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

2. eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von 
einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

4. eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige 
Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

5. eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung nachgewiesen wird, 
die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

 (Fassung § 1 Z 2, Z. 3 bis 5: Art. 55 Z 1 und  2, BGBl. II Nr. 399/2008)  

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungs-(Konzessions-)Prüfung für das Bestat-
tungsgewerbe, die gemäß den bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften erwor-
ben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 lit. a 
dieser Verordnung. 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_32_2/2003_32_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraus-setzungen für das Handwerk der Bodenleger (Bodenleger-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 33/2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 

Art 4 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Bodenleger (§ 94 Z 7 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
3. Zeugnisse über 

 
a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bodenleger oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 
b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-

ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bodenleger oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

 (Fassung Z 4 bis 6: Art. 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_33_2/2003_33_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Buchbinder, der Etui- und 

Kassettenerzeugung und der Kartonagewarenerzeugung 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 34/2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 

Art 5 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Buchbinder (§ 94 Z 8 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Buchbinder oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

  b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Buchbinder oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 

leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 4 bis 6: Art. 5 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Etui- und Kassettenerzeugung (§ 94 Z 8 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Etui- und Kassettenerzeuger 
oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

              b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_34_2/2003_34_2.pdf
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a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Etui- und Kassettenerzeuger 
oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung §2 Einleitungssatz, § 2  Z 4 bis 6: Art. 5 Z 2 und 3,BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Kartonagewarenerzeugung (§ 94 Z 8 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Besuch der Werkmeisterschule für Berufstätige für die Papierindustrie und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kartonagewarenerzeuger oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

              b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kartonagewarenerzeuger oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung §3 Z 5 bis 7: BGBl. II Nr. 399/2008 Art. 5 Z 4)  
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Buchhaltung 

(Buchhaltungs-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 35/2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes der Buchhaltung (§ 94 Z 9 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Buchhalterprüfung oder Bilanzbuchhalterprüfung am 
Wirtschaftsförderungsinstitut einer Wirtschaftskammer oder an einem Berufsförderungsinstitut 
oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung oder eines 
Fachhochschul-Studienganges im Wirtschaftsbereich und 

b) eine mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Handelsakademie oder deren Sonderformen und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe oder deren 
Sonderformen oder den erfolgreichen Besuch einer Höheren Lehranstalt für Tourismus oder 
deren Sonderformen und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit. 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_35_2/2003_35_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der chemischen Laboratorien 

(chemische Laboratorien-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 36/2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 

Art 6 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der 

chemischen Laboratorien (§ 94 Z 10 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen oder eines fachlich 
einschlägigen Fachhochschul-Studienganges: Chemie, Biologie, Mikrobiologie, Lebensmittel- 
und Biotechnologie, Pharmazie oder Technische Chemie und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen oder 
Werkstoffingenieurwesen mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 

als Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige 
Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von 
einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

5. ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung 
nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwor-
tung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine 
mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich aner-
kanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwer-
tig anerkannt ist. 

Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbe-
anmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(Fassung Z 1 lit a, Z5 bis 7: Art. 6 Z 1 und 2, BGBl. II Nr. 399/2008)  

 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_36_2/2003_36_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Dachdecker (Dachdecker-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 37/2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 

Art 7 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Dachdecker (§ 94 Z 11 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Dachdecker und 
b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

         a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen 
Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

         b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Dachdecker und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 4 bis 6: Art. 7, BGBl. II Nr. 399/2008)  

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_37_2/2003_37_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Damenkleidermacher, der 

Herrenkleidermacher und der Wäschewarenerzeugung 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 38/2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 

Art 8 
22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Damenkleidermacher (§ 94 Z 12 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Mode und Bekleidungstechnik liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit einem 

für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung 

gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Damenkleidermacher oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer 
mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit 
einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als   
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Damenkleidermacher oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer 
mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit 
einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 6 bis 8: Art. 8 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008)  

    § 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Herrenkleidermacher (§ 94 Z 12 GewO 1994) als erfüllt anzusehen:  

           1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Mode und Bekleidungstechnik liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_38_2/2003_38_2.pdf
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a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit einem 
für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Herrenkleidermacher oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer 
mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit 
einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als   
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Herrenkleidermacher oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit einem 
für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 6 bis 8: Art. 8 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Wäschewarenerzeugung (§ 94 Z 12 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Wäschewarenerzeuger oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Wäschewarenerzeuger oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 3 Z 4 bis 6: Art. 8 Z 3, BGBl. II Nr. 399/2008)   
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Denkmal-, Fassaden- und 

Gebäudereinigung (Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 39/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art. 51 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Hand-
werks der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung (§ 94 Z 13 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Bauingenieurwesen oder Chemie oder 
Technische Chemie liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Bautechnik oder Chemie oder Chemieinge-
nieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung in 

einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 

gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Denkmal-, Fassaden- und Ge-
bäudereiniger oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik oder Chemie oder Chemieingenieurwesen 
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Denkmal-, Fassaden- und 
Gebäudereiniger oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik oder Chemie oder Chemieingenieurwesen 
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als 
Unselbständiger oder 

 10. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_39_2/2003_39_2.pdf
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 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Unselbständiger.“ 

(Fassung der Z 5 sowie der Z 7 bis 10: Art.51 Z 1 und 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Drogisten (Drogisten-

Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 130/2003  12.02.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Sicher-
heit und Generationen verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des un-
beschränkten Gewerbes der Drogisten (§ 94 Z 14 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1.a) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen: Phar-
mazie, Chemie, Technische Chemie, Biologie, Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin, Veteri-
närmedizin, Lebensmittel- und Biotechnologie oder den erfolgreichen Abschluss eines fach-
lich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche 
Tätigkeit oder 

b) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder 
deren Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen mit 
einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens 
zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

c) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule, deren 
schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich der Chemie liegt, und eine mindestens zweiein-
halbjährige fachliche Tätigkeit oder 

d) das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung in einem der folgenden 
Lehrberufe: Drogist, Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent, Chemielaborant, Chemiela-
bortechnik, Chemieverfahrenstechnik, Chemiewerker, Schädlingsbekämpfer, Textilreiniger 
und eine mindestens zweijährige, nicht im Rahmen eines Lehrverhältnisses zurückgelegte 
fachliche Tätigkeit und 

 

2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

3. a) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Pharmazie und 
b) den Beleg über eine mindestens einjährige Tätigkeit im Volldienst als vertretungsberechtigter 

Apotheker in einer öffentlichen Apotheke oder Anstaltsapotheke. 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des auf 

den Kleinhandel mit Giften beschränkten Drogistengewerbes als erfüllt anzusehen: 

1. auf eine der im § 1 festgelegten Arten oder 

2. durch Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen: Pharmazie, Chemie, 
Technische Chemie, Biologie, Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Le-
bensmittel- und Biotechnologie, Forst- und Holzwirtschaft, Landwirtschaft oder den erfolgrei-
chen Abschluss eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und 

b) eine mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit oder 

3. durch Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das regle-
mentierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. durch Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, deren Schwerpunkt im 
Bereich Gartenbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wein- und Obstbau, Umwelt und Wirt-
schaft liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

5. durch Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen Schule, deren Ausbildung im Be-
reich Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

6. durch Zeugnisse über 

a) die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Drogist oder im Lehrberuf 
Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent und 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_130_2/2003_130_2.pdf
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b) eine mindestens einjährige, nicht im Rahmen eines Lehrverhältnisses zurückgelegte fachliche 
Tätigkeit. 

§ 3. Als Gifte im Sinne des § 2 gelten Stoffe und Zubereitungen, die nach den Vorschriften des 
Chemikaliengesetzes, BGBl. Nr. 326/1987, als sehr giftig oder giftig einzustufen sind. 

Übergangsbestimmung 

§ 4. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungs-(Konzessions-)Prüfung für das Gewerbe 
der Drogisten, die gemäß den bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften erwor-
ben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 2 dieser 
Verordnung. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Drucker und 

Druckformenhersteller (Drucker und Druckformenhersteller-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr.40/2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 9 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des un-
beschränkten Gewerbes der Drucker und Druckformenhersteller (§ 94 Z 15 GewO 1994) als erfüllt anzu-
sehen: 

1. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss eines Fachhochschul-Studienganges, dessen schwerpunktmäßige 
Ausbildung im Medienbereich liegt und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Medientechnik und Medienmanagement bzw. Reproduktions- 
und Drucktechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung im Bereich Medientechnik und Medienmangement (richtig: Medienmanagement) 
bzw. Reproduktions- und Drucktechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Druckvorstufentechniker oder 
einem anderen dem Gewerbe der Drucker und Druckformenhersteller entsprechenden 
Lehrberuf mit Ausnahme des Lehrberufes Kupferdrucker und 

b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine vorherige 
mindestens dreijährige Ausbildung wie in Z 1a, 2a, 3a oder 4a oder eine vorherige mindestens 
dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachweist, oder 

8. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine vorherige 
mindestens zweijährige Ausbildung wie in Z 1a, 2a, 3a oder 4a oder eine vorherige mindestens 
zweijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachweist, oder 

9. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige 
Tätigkeit als Unselbstständiger nachweist, oder 

10.Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 
Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende 
Tätigkeit eine vorherige mindestens dreijährige Ausbildung wie in Z 1a, 2a, 3a oder 4a oder eine 
vorherige mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung 
nachgewiesen wird. 

(Fassung § 1 Z 8 bis 10: Art. 9, BGBl. II Nr. 399/2008)  

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_40_2/2003_40_2.pdf
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§ 2. Neben der Befähigung nach § 1 ist durch die im Folgenden angeführten Belege die fachliche 
Qualifikation zum Antritt des auf den Kupferdruck eingeschränkten Gewerbes der Drucker und Druck-
formenhersteller als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Kupferdru-
cker oder Tiefdruckformenhersteller und 

2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit. 

§ 3. (1) Die Befähigung für die Ausübung des auf einfache Verfahrensarten gemäß Abs. 2 einge-
schränkten Gewerbes der Drucker und Druckformenhersteller kann auch durch Zeugnisse über eine min-
destens zweijährige fachliche Tätigkeit nachgewiesen werden. 

(2) Als einfache Verfahrensarten im Sinne des Abs. 1 gelten: 

1. elektronische und digitale Druckverfahren (anschlaglose Druckverfahren und Digitaldruck), wie 
elektrostatische (beispielsweise Xerografie und Laserdruck), elektrografische und magnetografi-
sche Verfahren, 

2. Farbstrahldruck (beispielsweise Tintenstrahldruck) und 

3. Desktop-Publishing-Systeme. 

Übergangsbestimmungen 

§ 4. (1) Zeugnisse über bestandene Prüfungen gemäß den §§ 4 und 16 Abs. 3 der Verordnung BGBl. 
Nr. 291/1994 sowie gemäß § 4 der Verordnung BGBl. II Nr. 46/2000 gelten als Zeugnisse über die Prü-
fungen gemäß § 1 Z 5. 

(2) Der erfolgreiche Abschluss der Abteilungen für Buch- und Illustrationsdruck und für Reproduk-
tionsverfahren an der ehemaligen Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien sind der erfolgreich 
abgelegten Lehrabschlussprüfung in den im § 1 Z 4 lit. a und im § 2 Z 1 angeführten Lehrberufen gleich-
gestellt. 

(3) Der erfolgreiche Abschluss der ehemaligen Höheren Abteilung für Buchdruck an der ehemaligen 
Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien ist dem erfolgreichen Abschluss der im § 1 Z 2 lit. a 
angeführten berufsbildenden höheren Schulen einschließlich deren Sonderformen gleichgestellt. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Elektrotechnik 

(Elektrotechnikzugangs-Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 41/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 10 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
unbeschränkten Gewerbes der Elektrotechnik (§ 94 Z 16 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder eines fachlich einschlä-
gigen Fachhochschul-Studienganges und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 1 festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicher-
heitstechnisches Fachwissen für die Errichtung von Alarmanlagen und 

d) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Elektrotechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezi-
fischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 1 festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicherheits-
technisches Fachwissen für die Errichtung von Alarmanlagen und 

d) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch der Werkmeisterschule für Berufstätige für Elektrotechnik, sofern 
Unterricht im Bereich Hochspannungstechnik im Rahmen eines alternativen Pflichtgegenstan-
des im Ausmaß von mindestens 40 Unterrichtseinheiten erteilt wurde, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 1 festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicherheits-
technisches Fachwissen für die Errichtung von Alarmanlagen und 

d) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nach Abs. 3, die 
mindestens dreijährig war, nachgewiesen wird, oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nach Abs. 3, die 
mindestens zweijährig war, nachgewiesen wird, oder 

8. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

9. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwor-
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tung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine 
vorherige Ausbildung nach Abs. 3, die mindestens dreijährig war, nachgewiesen wird. 

(2) Die im Abs. 1 Z 5 und 8 geregelten Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des Einlangens der Ge-
werbeanmeldung an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 6, 7 und 9 sind: 

1. der erfolgreiche Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder eines fachlich einschlägigen 
Fachhochschul-Studienganges oder 

2. der erfolgreiche Besuch einer im § 1 Z 3 lit. a genannten berufsbildenden höheren Schule oder 

3. die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen schwerpunkt-
mäßige Ausbildung im Bereich der elektrischen Energietechnik liegt, oder 

4. der erfolgreiche Besuch einer nicht in Z 2 angeführten Schule, deren schwerpunktmäßige Aus-
bildung im Bereich der elektrischen Energietechnik liegt. 

(Fassung § 1 Abs. 1 7 bis 9; Abs. 2 und 3: Art. 10 Z 1 bis 3, BGBl. II Nr. 399/2008)  

Zulassungsvoraussetzungen bei eingeschränktem Berechtigungsumfang 

§ 2. Zur Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik unter Ausschluss der Errichtung von Alarman-
lagen entfällt bei den Voraussetzungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 die Notwendigkeit der Absolvierung 
des in Anlage 2 festgelegten Lehrgangs über sicherheitstechnisches Fachwissen für die Errichtung von 
Alarmanlagen, bei den Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 5 bis 9 die Notwendigkeit einer entsprechenden 
Tätigkeit betreffend die Errichtung von Alarmanlagen. 

(Fassung § 2: Art. 10 Z 4, BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 3. Die fachliche Qualifikation zur eingeschränkten Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik 
umfassend die Installation elektrischer Starkstromanlagen und -einrichtungen, beschränkt auf Nennspan-
nungen bis einschließlich 42 Volt oder Leistungen bis einschließlich 100 Watt, ist durch die im Folgenden 
angeführten Belege als erfüllt anzusehen: 

1. auf eine der im § 1 festgelegten Arten oder 

2. a) durch das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Elektro- 

technik oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 1 festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit. 

§ 4. Zur Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik eingeschränkt auf die Errichtung von Alarman-
lagen entfällt bei den Voraussetzungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 die Notwendigkeit der Absolvierung 
des in Anlage 1 festgelegten Lehrgangs über elektrotechnische Sicherheitsvorschriften, bei den Tätigkei-
ten gemäß § 1 Abs. 1 Z 5 bis 9 die Notwendigkeit fachlicher Tätigkeiten, ausgenommen solche betreffend 
die Errichtung von Alarmanlagen. Zusätzlich kann die fachliche Qualifikation für die solcherart einge-
schränkte Gewerbeausübung auch durch folgende Belege erbracht werden: 

(Fassung § 4: Art. 10 Z 4, BGBl. II Nr. 399/2008)  

1. Zeugnisse über 

a) den erbrachten Befähigungsnachweis für das Handwerk der Mechatroniker für Maschinen-und 
Fertigungstechnik oder für das Handwerk der Mechatroniker für Büro und EDV-
Systemtechnik oder für das Handwerk der Kommunikationselektronik oder für das Handwerk 
der Schlosser und 

b) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicherheits-
technisches Fachwissen für die Errichtung von Alarmanlagen oder 

2. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem der folgenden Lehrberufe: Elektroin-
stallateur, Elektromechaniker für Schwachstrom, Elektromechaniker für Starkstrom, 
Nachrichtenelektroniker, Elektromechaniker und -maschinenbauer, Kommunikations-
techniker – Audio- und Videoelektronik, Kommunikationstechniker - Nachrichtenelektronik, 
Radio- und Fernsehmechaniker, Fernmeldebaumonteur, Starkstrommonteur, Schlosser und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit und 

d) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicherheits-
technisches Fachwissen für die Errichtung von Alarmanlagen. 
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Nichtberücksichtigung lange zurückliegender Ausbildungen 

§ 5. Ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Lehrganges über elektrotechnische Sicher-
heitsvorschriften, ein Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit und ein Zeugnis über die erfolgreich abgelegte 
Befähigungsprüfung sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit dem 
Abschluss des Lehrganges oder seit der Beendigung der fachlichen Tätigkeit oder seit der Ablegung der 
Prüfung zehn Jahre lang nicht mehr die den Gegenstand des Gewerbes der Elektrotechnik bildenden Tä-
tigkeiten ausgeübt hat. 

Übergangsbestimmung 

§ 6. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 4 Z 4 der Verordnung 
BGBl. Nr. 436/1982 sowie gemäß § 5 der Verordnung BGBl. Nr. 972/1994 gelten nach Maßgabe des § 4 
als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1. 

 

 

Anlage 1 

 

Lehrgang über elektrotechnische Sicherheitsvorschriften 

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am 
Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren sonstigen berufsbildenden Einrichtung zu ab-
solvieren. 

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand 
angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

Gegenstand 

Wirkungen des elektrischen Stromes auf den Menschen, erste Hilfe bei Elektrounfällen. 
Stromausbreitung im Erdreich, Spannungstrichter, Erder, Schrittspannung, ....................  
Fehlerspannung und Berührungsspannung, Potentialausgleich .........................................  
Messung und Prüfung von Erdern .....................................................................................  
Leitungsschutz, Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschalter ..........................................  
Elektrotechnikgesetz, ÖVE-Vorschriften, nationale und internationale elektrotechnische 
Sicherheitsvorschriften, Vorschriften über die Normalisierung und Typisierung, Nor- 
men, Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitnehmerschutz ...................................  
elektrotechnisches Prüfwesen ............................................................................................  
Errichtungsvorschriften für Niederspannungsanlagen (ausgenommen Schutzmaßnah- 
men) ...................................................................................................................................  
Errichtungsvorschriften für Hochspannungsanlagen .........................................................  
Errichtungsanlagen für Blitzschutzanlagen .......................................................................  
Schutzmaßnahmen in den Niederspannungsanlagen (Schutzkleinspannungen, Schutz-
trennung, Schutzisolierung, Schutzerdung, Schutzleitungssystem, FI-Schutzschaltung, 
Prüfung der Schutzmaßnahmen, Reparatur von Geräten)  ................................................  
praktische Übungen (Erdungsmessungen, Bestimmung des spezifischen Erdungswider- 
standes, Schleifenwiderstandsmessungen, Prüfung der FI-Schutzschaltung, Prüfung des 
Potentialausgleiches, Isolationswiderstandsmessung) .......................................................  

3.   Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 34 zu betragen.

Mindestzahl der 

Lehrstunden 

2 
1 
1 
2 
2 

 

3 

1 

 

5 

2 

1 

 

6 

 

1 
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Anlage 2 

 

Lehrgang über sicherheitstechnisches Fachwissen für die Errichtung von Alarmanlagen 

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am 
Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren sonstigen berufsbildenden Einrichtung zu ab-
solvieren. 

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand 
angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

 

Mindestzahl 

Gegenstand der Lehrstunden 

Physik ................................................................................................................................  24 
Anlagenkonzeption ............................................................................................................  60 
Begriffs- und Richtlinienkunde .........................................................................................  4 
Benutzerschulung ..............................................................................................................  4 
Alarmorganisation und Einsatztechnik ..............................................................................  20 
Übertragungstechnik und Endgeräte ..................................................................................  12 
Recht  .................................................................................................................................  4 
Brandmeldetechnik ............................................................................................................  24 
Zutrittskontrollanlagen ......................................................................................................  8 
Mechanik ...........................................................................................................................  8 
Videotechnik .....................................................................................................................  8 
Praxistests ..........................................................................................................................  16 
Projektierung von Alarmanlagen .......................................................................................  8 
Versicherungstechnisches Fachwissen ..............................................................................  24 

3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 224 zu betragen. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Erzeugung von 

kosmetischen Artikeln (Kosmetikartikelerzeuger-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 42/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 11 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes der Erzeugung von kosmetischen Artikeln (§ 94 Z 17 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtungen Medizin/Humanmedizin/ 
Zahnmedizin oder Veterinärmedizin oder Pharmazie oder Lebensmittel- und Biotechnologie oder 
einer Studienrichtung mit den Ausbildungsschwerpunkten Chemie oder Biologie oder den erfolg-
reichen Abschluss eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Biologie mit einem für das reglementierte Gewerbe 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung im Bereich Chemie oder Biologie mit einem für das reglementierte Gewerbe spe-
zifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung in einem der folgenden Lehrberufe: 
Chemielaborant, Chemielabortechnik, Chemieverfahrenstechnik, Chemiewerker, Drogist, 
Kosmetiker, Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent oder Schädlingsbekämpfer und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

5. das Zeugnis über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2a, 3a 
oder 4a, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine 
vorherige mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung 
nachgewiesen wird, oder 

8. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2a, 3a 
oder 4a, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens zweijährige Dauer hatte, oder eine 
vorherige mindestens zweijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung 
nachgewiesen wird, oder 

9. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

10. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwor-
tung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine 
vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2a, 3 a oder 4a, sofern die gesamte Ausbildung eine 
mindestensdreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige mindestens dreijährige Ausbildung mit 
vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

(Paragrafenbezeichnung Fassung Z 8 bis 10: Art. 11 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 2. Die im § 1 Abs. 1 Z 6 und 9 geregelten Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des Einlangens der 

Gewerbeanmeldung an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(Paragrafenbezeichnung und Fassung: Art. 11 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008)  

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_42_2/2003_42_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Erzeugung von 

pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht 

dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen 

(Pyrotechnikunternehmen-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 43/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 12 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das Gewerbe der 
Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht 
dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen (Pyrotech-
nikunternehmen) (§ 94 Z 18 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Chemie oder der Studienrich-
tung Technische Chemie oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges oder 

2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 
Sonderformen mit Schwerpunktsetzung im Unterrichtsgegenstand Chemie oder technische Che-
mie oder 

3. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule mit Schwer-
punktsetzung im Unterrichtsgegenstand Chemie oder technische Chemie oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2 oder 
3, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige 
mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, 
oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2 oder 
3, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens zweijährige Dauer hatte, oder eine vorherige 
mindestens zweijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, 
oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

8. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwor-
tung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine 
vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2 oder 3, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens drei-
jährige Dauer hatte, oder eine vorherige mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer 
Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

(Paragrafenbezeichnung und Fassung § 1 Z 6 bis 8: Art. 12 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 2. Der Handel mit pyrotechnischen Artikeln sowie mit Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, 
die nicht dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, ist außer auf Grund der in Absatz 1 genannten 
Ausbildungen auch bei Vorlage folgender Belege zulässig: 

1. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

2. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Abs. 1 Z 
1, 2 oder 3 oder eine vorherige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachge-
wiesen wird, oder 

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige Tä-
tigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 oder ei-
ne vorherige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_43_2/2003_43_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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(Paragrafenbezeichnung und Fassung Einleitungssatz: Art. 12 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008)  
 

    § 3. Die in § 1 Z 4 und 7 und in § 2 Z 1 und 3 geregelten Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des 
Einlangens der Gewerbeanmeldung an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(Paragrafenbezeichnung und Fassung: Art. 12 Z 3, BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Fleischer (Fleischer-Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 44/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 13 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Hand-

werks der Fleischer (§ 94 Z 19 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren Ausbildung im Bereich Lebensmitteltechnologie mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung in 

einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 

gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 
a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Fleischverarbeitung oder in 

einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Lebensmitteltech-
nologie mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Fleischverarbeitung oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Lebensmitteltech-
nologie mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z  6 bis 8: Art. 13, BGBl. II Nr. 399/2008) 

 

  

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_44_2/2003_44_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Berufsfotografen (Berufsfotografen-

Verordnung) 

(Änderung des Titels: Art.50 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 45/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 13 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Handwerk der 
Berufsfotografen (§ 94 Z 20 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 
Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit, oder 

 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die Tätigkeit als Berufsfotograf die vorher erfolgreich absolvierte 
Lehrausbildung oder der erfolgreiche Abschluss einer anderen vorherigen, mindestens 
dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig 
anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen 
Qualifikationen vermittelt werden, nachgewiesen wird, oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die Tätigkeit als Berufsfotograf der erfolgreiche Abschluss einer 
vorherigen, mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für 
das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, nachgewiesen wird, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die Tätigkeit als Berufsfotograf eine mindestens fünfjährige 
einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, 
wenn für die Tätigkeit als Berufsfotograf die vorher erfolgreich absolvierte Lehrausbildung oder 
der erfolgreiche Abschluss einer anderen vorherigen, mindestens dreijährigen staatlich oder von 
einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
nachgewiesen wird, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, 
wenn für die Tätigkeit als Berufsfotograf der erfolgreiche Abschluss einer vorherigen, 
mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als 
vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das Handwerk 
spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, nachgewiesen wird. 

(Fassung des § 1 samt Überschrift: Art.50 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 2. Die fachliche Qualifikation zum Handwerk der Berufsfotografen eingeschränkt auf die 
Herstellung von Passbildern oder eingeschränkt auf den Betrieb eines Minilab ist als erfüllt anzusehen 
nach einer einjährigen fachlichen Tätigkeit und einer erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung. 

§ 3. Die fachliche Qualifikation zum Handwerk der Berufsfotografen eingeschränkt auf die digitale 
Bildbearbeitung ist als erfüllt anzusehen nach Absolvierung eines fachlich einschlägigen Lehrganges im 
Ausmaß von 40 Stunden und erfolgreicher Ablegung einer mündlichen Prüfung über einschlägige 
Urheberrechtsbestimmungen. 

(Fassung §§ 2 und 3: Art.50 Z 3,  BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Übergangsbestimmungen 

§ 4. (1) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte (Meister-)Befähigungsprüfung gemäß der 
Fotografen-Meisterprüfungsordnung, BGBl. Nr. 52/1994, gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte 
Prüfung gemäß § 1 Z 1. 

(2) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 
der Fotografen gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1. 

(Fassung § 4: Art.50 Z 4, BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Fremdenführer 

(Fremdenführer-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 46/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 60 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzung 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Fremdenführer (§ 94 Z 21 GewO 1994) wird 
durch Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage festgesetzten Lehrganges für Frem-
denführer und die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung erbracht. 

(2) Vom Abschluss der Gegenstände „Rechtskunde" und „Grundzüge der Wirtschafts- und 
Sozialkunde einschließlich Rechnungswesen und Betriebswirtschaft" des in der Anlage festgesetzten 
Lehrganges für Fremdenführer ist befreit, wer die erfolgreiche Ablegung der Unternehmerprüfung oder 
das Vor-liegen der Voraussetzungen für deren Entfall auf Grund einer Verordnung gemäß § 23 Abs. 3 
GewO 1994oder den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen oder eines fachlich 
einschlägigen Fachhochschul-Studienganges nachweist: 

1. Rechtswissenschaften, 

2. Volkswirtschaft, 

3. Betriebswirtschaft, 

4. Internationale Betriebswirtschaft, 

5. Wirtschaftswissenschaften mit internationaler Ausrichtung, 

6. Handelswissenschaft oder 

7. Wirtschaftspädagogik. 

(Fassung § 1 Abs. 2 Einleitungssatz: Art 60, BGBl. II Nr. 399/2008,)  

(3) Vom Abschluss des Gegenstandes ,,Erste Hilfe" des in der Anlage festgesetzten Lehrganges für 
Fremdenführer ist befreit, wer die Befähigung zur Leistung Erster Hilfe durch Belege folgender 
Artnachweist: 

1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtungen Medizin/Humanmedizin/ 
Zahnmedizin oder Veterinärmedizin oder Pharmazie oder 

2. Bescheinigung einer Dienststelle des Österreichischen Roten Kreuzes über eine abgeschlossene 
Ausbildung in erster Hilfe oder 

3. Zeugnisse sonstiger einschlägiger Stellen über eine der Ausbildung in erster Hilfe gleichwertige 
Ausbildung. 

(4) Personen, die die Ausbildung einschließlich der Prüfung gemäß Abs. 1 erfolgreich abgelegt 
haben, können die Kenntnis weiterer Fremdsprachen durch die erfolgreiche Ablegung einer 
Ergänzungsprüfung nachweisen. 

Prüfung zum Nachweis der fachlichen Eignung der bei der Ausübung des Gewerbes der 
Fremdenführer verwendeten Personen 

§ 2. Die fachliche Eignung von Personen gemäß § 108 Abs. 7 GewO 1994, die bei der Ausübung des 
Fremdenführergewerbes verwendet werden, ist durch Zeugnisse über die Ausbildung nach § 1 Abs. 1 
nachzuweisen. 

Übergangsbestimmung 

§ 3. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungs-(Konzessions-)Prüfung für das Fremden-
führergewerbe, die gemäß den bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften erwor-
ben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 dieser 
Verordnung. 
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Anlage 

(§ 1) 

Lehrgang für Fremdenführer 

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am 
Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen Einrichtung zu absolvieren. 

2. Der Lehrgang hat sich zumindest auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand 
angegebenen Mindestzahl an Lehrstunden zu erstrecken: 

 

Gegenstand Mindestzahl der Lehrstunden 

Geschichte einschließlich politischer Bildung (ins-
besondere Urgeschichte, Reichsgeschichte und 
österreichische Geschichte) 

35 

Kultur- und Kunstgeschichte 35 

Heimat- und Volkskunde 20 

Grundzüge der Wirtschafts- und Sozialkunde ein-
schließlich Rechnungswesen und Betriebswirtschaft 

20 

Fremdenverkehrsgeographie einschließlich Wirt-
schaftsgeographie 

15 

Fremdenverkehrslehre 15 

Durchführung von Führungen einschließlich prak-
tischer Übungen in den Fremdsprachen und in 
Rhetorik und Verhaltensstrategie 

25 

Rechtskunde 20 

Erste Hilfe 15 

3. Im Rahmen des Lehrganges sind zusätzlich zum theoretischen Unterricht Exkursionen im Gesamt-
ausmaß von 50 Lehrstunden durchzuführen. 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Friseure und Perückenmacher (Stylist) 

(Friseure-und Perückenmacher-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 47/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 14 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Hand-
werks der Friseure und Perückenmacher (§ 94 Z 22 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Friseur und Perückenmacher 
(Stylist) und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger. 

(Fassung  Z 4 und 5: Art. 14, BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Fußpflege (Fußpflege-

Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 48/2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Fußpflege (§ 94 Z 23 GewO 1994) wird erbracht 
durch Belege über 

1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin und die 
Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß § 23 Abs. 3 GewO 
1994 entfällt, und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

2. die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Fußpfleger oder die erfolgrei-
che Absolvierung der Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege und 
eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit und die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung 
oder 

3. eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit und die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung 
oder 

4. den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1 festgesetzten Lehrganges über die Grundausbil-
dung der Fußpfleger und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit und den erfolgreichen 
Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführende Fachausbildung der 
Fußpfleger, mit dem nicht vor Ablauf von einem Jahr der fachlichen Tätigkeit begonnen wurde, 
und die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung, die gemäß den bis zum In-Kraft-Treten dieser 
Verordnung geltenden Vorschriften erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich 
abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 2, 3 und 4 dieser Verordnung. 

Anlage 1 

 

Lehrgang über die Grundausbildung der Fußpfleger 

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am 
Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen berufsbildenden Einrichtung 
zu absolvieren. 

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand 

angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

Mindestanzahl 

Gegenstand                                                                                                                                                der Lehrstunden 

Erforderliche theoretische Kenntnisse über: 

Allgemeine Anatomie und Physiologie .....................................................................  120 
Anatomie und Pathologie, ausgerichtet auf die Tätigkeit der Fußpfleger ..................  30 

Hygiene, Arbeitshygiene, Desinfektion .....................................................................  15 
Erste Hilfe, Unfallverhütung, Verbandslehre ............................................................  15 
Physik, Apparat- und Instrumentenkunde..................................................................  10 
Kräuter- und Ernährungslehre, Marketing .................................................................  20 
Einfache Fußpflege mit praktischen Übungen (Fuß-, Haut- und Nagelbeurteilung,  
Entfernen von Hornhaut, Hand- und Nagelpflege, Packungen, Hand-, Bein- und Fuß- 
massage) ....................................................................................................................  80 
Erweiterte Fußpflege mit praktischen Übungen (Behandlung von normalen Nägeln und 
bei Holz-, Mykose- und eingewachsenen Nägeln, Anlegen von Druckschutzverbänden, 
Anwendung der Nagelprothetik, Anfertigen einer Orthese, Anfertigen von Nagelspan- 
gen, Frästechnik) .......................................................................................................  140 

3.   Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 430 Stunden zu betragen. 
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Anlage 2 

 

Lehrgang über die weiterführende Fachausbildung der Fußpfleger 

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am 
Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen berufsbildenden Einrichtung 
zu absolvieren. 

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand 
angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

 

                                                                                                                                   Mindestanzahl 

Gegenstand                                                                                                                                               der Lehrstunden 

Anatomie, Histologie, Somatologie, Dermatologie ...................................................   50 
Fußdeformationen und ihre Folgeerscheinungen, Nageldeformationen und diverse Na- 
gelveränderungen, Veränderungen der Gefäße, Kräuterlehre, Badezusätze und Pflege- 
mittel, Hilfsmittel und Druckschutzverbände, Physik, Apparate- und Instrumentenkunde         20 
Erste Hilfe und Unfallverhütung, Arbeitshygiene .....................................................   10 

3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 80 Stunden zu betragen. 
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Gärtner und der 

Blumenbinder (Floristen) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 49/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 15 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Gärtner (§ 94 Z 24 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Gärtnermeisterprüfung gemäß den Vorschriften über die 
land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildung oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im 
Bereich Landschaftsplanung oder Landschaftsgestaltung oder Gartenbau liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich 
Gartenbau mit Schwerpunkt Garten- und Landschaftsgestaltung liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Landschaftsgärtner (Garten- 
und Grünflächengestalter) oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder 
die erfolgreich abgelegte Gärtner-Facharbeiterprüfung gemäß den Vorschriften über die 
land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildung oder den erfolgreichen Besuch einer 
mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt 
werden, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Landschaftsgärtner (Garten- und 
Grünflächengestalter) oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder die er-
folgreich abgelegte Gärtner-Facharbeiterprüfung gemäß den Vorschriften über die land- und 
forstwirtschaftliche Berufsausbildung oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijäh-
rigen berufsbildenden Schule mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Änderungen in § 1 Z 7 bis 9: Art. 15 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Blumenbinder (Floristen) (§ 94 Z 24 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
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2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich 
Gartenbau mit Schwerpunkt Erwerbsgartenbau liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Blumenbinder und -händler 
(Florist) oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder die erfolgreich ab-
gelegte Gärtner-Facharbeiterprüfung gemäß den Vorschriften über die land- und forstwirt-
schaftliche Berufsausbildung oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Blumenbinder und -händler 
(Florist) oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder die erfolgreich ab-
gelegte Gärtner-Facharbeiterprüfung gemäß den Vorschriften über die land- und forstwirt-
schaftliche Berufsausbildung oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Änderungen in § 2 Z 5 bis 7: Art. 15 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Gas- und Sanitärtechnik 

(Gas- und Sanitärtechnik-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 50/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 16 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Gas-
und Sanitärtechnik (§ 94 Z 25 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder der Studienrichtung 

Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau oder eines einschlägigen Fachhochschul-Studien-
ganges und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder Bautechnik 

mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung 

gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung wie in Z 2a oder 3a, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige 
Dauer hatte, oder eine vorherige erfolgreich abgeschlossene mindestens dreijährige Ausbildung 
mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung wie in Z 2a oder 3a, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens zweijährige 
Dauer hatte, oder eine vorherige erfolgreich abgeschlossene mindestens zweijährige Ausbildung 
mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

8. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwor-
tung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn eine vorherige erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung wie in Z 2a oder 3a, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens drei-
jährige Dauer hatte, oder eine vorherige erfolgreich abgeschlossene mindestens dreijährige Aus-
bildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

Die im Abs. 1 Z 4 und 7 geregelten Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbe-
anmeldung an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(Fassung Z 6 bis 8: Art. 16 Z 1, Fassung letzter Satz: Art 16 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008 ) 

 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_50_2/2003_50_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das Gastgewerbe (Gastgewerbe-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 51/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt eines 
Gastgewerbes (§ 94 Z 26 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer Fachakademie für Tourismus oder 
2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung an einer Universität oder eines 

zur Verleihung eines international gebräuchlichen Mastergrades führenden Universitätslehrgan-
ges oder 

3. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines Fachhochschul-Studienganges, dessen schwer-
punktmäßige Ausbildung im Bereich des Tourismus liegt, oder 

4. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer Höheren Lehranstalt für Tourismus oder einer 
Höheren Lehranstalt für Fremdenverkehrsberufe oder deren Sonderformen und Schulversuche, 
sofern im Rahmen der Schulausbildung ein Praktikum von insgesamt mindestens drei Monaten 
absolviert wurde, oder 

5. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem gastgewerblichen Lehr-
beruf (Koch, Restaurantfachmann, Hotel- und Gastgewerbeassistent, Systemgastronomiefach-
mann) oder in einem kaufmännischen Lehrberuf, sofern die kaufmännische Berufsausbildung im 
Rahmen eines Gastgewerbebetriebes absolviert wurde, oder 

6. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden mitt-
leren oder einer nicht durch Z 4 erfassten berufsbildenden höheren Schule, in der schwerpunkt-
mäßig gastgewerbliche Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden, sofern im Rahmen der 
Schulausbildung ein Praktikum von insgesamt mindestens drei Monaten absolviert wurde, oder 

7. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss eines nicht durch eine andere Ziffer erfassten min-
destens zweijährigen Speziallehrganges oder Lehrganges, in dem schwerpunktmäßig gastgewerb-
liche Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden, sofern im Rahmen des Ausbildungsganges 
ein Praktikum von insgesamt mindestens drei Monaten absolviert wurde, oder 

8. Zeugnis über eine ununterbrochene dreijährige Tätigkeit in leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 
1994) im Gastgewerbe oder 

9. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor (Zuckerbä-
cker) und eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens eineinhalbjährige Tätigkeit als Selbst-
ständiger oder als Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) im Gastgewerbe oder 

 

10. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor (Zuckerbä-
cker) und eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens zweieinhalbjährige Tätigkeit in leiten-
der Stellung im Gastgewerbe oder 

11. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

(2) Die fachliche Qualifikation zum Antritt eines Gastgewerbes in der Betriebsart einer Kaffeekondi-
torei oder eines Eissalons ist weiters durch das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im 
Handwerk der Konditoren (Zuckerbäcker) einschließlich der Lebzelter und der Konditen-, Gefrorenes-
und Schokoladewarenerzeugung (§ 94 Z 40 GewO 1994) als erfüllt anzusehen. 

Übergangsbestimmungen 

§ 2. Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung gemäß § 1 Z 3 der Gastgewerbe-
Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. Nr. 387/1974, sowie über eine erfolgreich abgelegte Befähi-
gungsprüfung gemäß § 2 der Gastgewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 19/1997, gel-
ten als Zeugnisse über die Befähigungsprüfung gemäß § 1 Z 11. 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_51_2/2003_51_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Getreidemüller (Getreidemüller-

Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 52/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 17 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Handwerk der 
Getreidemüller (§ 94 Z 27 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung, oder 

2. Zeugnisse über die erfolgreiche Absolvierung einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren Ausbildung im Bereich Lebensmitteltechnologie mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, oder 

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen 
vorherigen Abschluss einer schwerpunktmäßig den in Z 2 genannten Ausbildungen vergleichba-
ren, mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution 
als vollwertig anerkannten Ausbildung nachweist, oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen 
vorherigen Abschluss einer schwerpunktmäßig den in Z 2 genannten Ausbildungen 
vergleichbaren, mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung nachweist, oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tä-
tigkeit als Unselbstständiger nachweist, oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 
Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn der Gewerbeanmelder 
für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen vorherigen Abschluss einer schwerpunktmäßig 
den in Z 2 genannten Ausbildungen vergleichbaren, mindestens dreijährigen staatlich oder von 
einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung 
nachweist. 

 (Fassung Titel, § 1 Einleitungssatz, Paragrafenbezeichnung samt Überschrift, Fassung § 1 Z 1, Z 5 bis 7: 
Art. 17 Z 1 bis 5 , BGBl. II Nr. 399/2008 ) 

Übergangsbestimmungen 

§ 2. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 
der Getreidemüller gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1. 

(Fassung § 2 samt Überschrift: Art 1 Z 5, BGBl. II Nr. 399/2008 ) 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_52_2/2003_52_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Glaser, Glasbeleger und 

Flachglasschleifer, der Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler und der Glasbläser und 

Glasinstrumentenerzeugung 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 53/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 18 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Glaser-, Glasbeleger und Flachglasschleifer (§ 94 Z 28 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Bautechnik mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-

diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Glaser oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Bautechnik mit 
einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über  

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Glaser oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Bautechnik mit 
einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 5 bis 7: Art. 18 Z 1,BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (§ 94 Z 28 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-

diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hohlglasveredler-Gravur oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design 
oder Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 

4. Zeugnisse über 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_53_2/2003_53_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hohlglasveredler-Gravur oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design 
oder Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung. 

(Fassung § 2 Z 4 bis 6: Art. 18 Z 1,BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung (§ 94 Z 28 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Glasbläser und Glasinstrumen-
tenerzeuger oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgrei-
chen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Be-
reich Kunst und Design oder Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Glasbläser und Glasinstrumen-
tenerzeuger oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgrei-
chen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Be-
reich Kunst und Design oder Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 3 Z 4 bis 6: Art. 18 Z 1,BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Gold- und Silberschmiede 

und der Gold-, Silber- und Metallschläger 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 54/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 19 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Gold- und Silberschmiede (§ 94 Z 29 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Medailleurkunst und Kleinplastik oder der 
Stundienrichtung  (richtig: Studienrichtung) Metall und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich des gestaltenden 
Metallhandwerkes mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Gold- und Silberschmied und 
Juwelier oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen 
Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich 
Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Gold- und Silberschmied und 
Juwelier oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen 
Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich 
Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) 

(Fassung § 1 Z 7 bis 9: Art. 19 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008)  

    § 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Gold-, Silber- und Metallschläger (§ 94 Z 29 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
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a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich des gestaltenden 
Metallhandwerkes mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Gold-, Silber- und Metallschlä-
ger oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch 
einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst 
und Design mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Gold-, Silber- und Metallschlä-
ger oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch 
einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst 
und Design mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 6 bis 8: Art. 19 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Hafner (Hafner-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 55/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 20 

22.11.2008 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks 

der Hafner (§ 94 Z 30 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenen (richtig: berufsbildenden) höheren Schule, 
deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Keramik und Ofenbau liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im 
Bereich Keramik und Ofenbau liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hafner oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Keramik und Ofenbau 
liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hafner oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Keramik und Ofenbau 
liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 6 bis 8: Art. 20, BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Heizungstechnik und der 

Lüftungstechnik 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 56/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 21 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Heizungstechnik (§ 94 Z 31 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im 
Bereich Maschinenbau oder eines Fachhochschul-Studienganges, dessen Ausbildung im Be-
reich Maschineningenieurwesen - Maschinenbau mit Schwerpunkt Gebäude- und Haustechnik 
liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Bautechnik 
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren schwerpunktmäßige 
Ausbildung im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sanitär- und Klimatechniker – 
Heizungsinstallation oder im Modullehrberuf Installations- und Gebäudetechnik – 
Hauptmodul Heizungsinstallation oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf 
oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Bautechnik mit 
einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sanitär- und Klimatechniker – 
Heizungsinstallation oder im Modullehrberuf Installations- und Gebäudetechnik – 
Hauptmodul Heizungsinstallation oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf 
oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Bautechnik mit 
einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und  

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_56_2/2003_56_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112


54 

 

BefähigungV § 18-akt 08  WKW/RUP 

 

            b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 6 bis 9: Art. 21 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008)  

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Lüftungstechnik (§ 94 Z 31 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im 
Bereich Maschinenbau oder eines Fachhochschul-Studienganges, dessen Ausbildung im Be-
reich Maschineningenieurwesen - Maschinenbau mit Schwerpunkt Gebäude- und Haustechnik 
liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Bautechnik 
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sanitär- und Klimatechniker – 
Lüftungsinstallation oder im Modullehrberuf Installations- und Gebäudetechnik – Hauptmodul 
Lüftungsinstallation oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den 
erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung 
im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Bautechnik mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sanitär- und Klimatechniker – 
Lüftungsinstallation oder im Modullehrberuf Installations- und Gebäudetechnik – Hauptmodul 
Lüftungsinstallation oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den 
erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung 
im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Bautechnik mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei- 

tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994).  

(Fassung § 2 Z 5 bis 8: Art. 21 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Herstellung von 

Arzneimitteln und Giften und des Großhandels mit Arzneimitteln und Giften 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 128/ 2003  12.02.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Sicher-

heit und Generationen verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

      § 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zur Herstellung von 
Arzneimitteln und Giften als erfüllt anzusehen: 

1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Pharmazie oder der Studienrichtung Chemie 
oder der Studienrichtung Technische Chemie oder der Studienrichtung Biologie oder der Stu-
dienrichtung Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin oder der Studienrichtung Veterinärmedizin 
oder der Studienrichtung Lebensmittel- und Biotechnologie oder eines fachlich einschlägigen 
Fachhochschul-Studienganges und 

2. eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) auf dem Gebiet der 
Herstellung von Arzneimitteln und Giften. 

      § 2. Die fachliche Qualifikation zum Großhandel mit Arzneimitteln ist durch Zeugnisse über eine 
mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe der Herstellung von oder des Großhandels mit 
Arzneimitteln einschließlich mindestens einem Jahr in einer Stellung mit einschlägiger Dispositionsbe-
fugnis und die erfolgreich abgelegte Prüfung für den Großhandel mit Arzneimitteln als erfüllt anzusehen. 

     § 3. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Großhandel 

mit Giften als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Ausbildung nach § 2 oder 

2. Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Son-
derformen, deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das 
reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, 

3. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung für den Großhandel mit Giften oder 

4. Zeugnisse, durch die die Absolvierung folgender Tätigkeiten nachgewiesen wird: 
 

a) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in leitender Stel-
lung oder 

b) ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in leitender Stel-
lung, wenn der Einbringer zusätzlich den für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit in ei-
nem EU-Staat oder einem EWR-Mitgliedstaat erforderlichen Ausbildungsnachweis besitzt, 
oder 

c) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in leitender Stel-
lung, nachdem der Einbringer eine staatlich anerkannte oder von einem zuständigen Berufs-
verband als vollwertig angesehene Ausbildung für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit 
absolviert hat, oder 

d) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn der Einbringer 
zusätzlich den für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit in einem EU-Staat oder einem 
EWR-Mitgliedstaat erforderlichen Ausbildungsnachweis besitzt, oder 

e) ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, nachdem der Ein-

bringer eine staatlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit ab-

solviert hat. 

(2) Die im Abs. 1 Z 4a geregelte Tätigkeit darf vom Zeitpunkt der Anmeldung des Gewerbes an ge-
rechnet nicht vor mehr als zwei Jahren beendet worden sein. 

(3) Eine Tätigkeit in leitender Stellung in einem Unternehmen übt aus, wer in einem Industriebetrieb 
oder Handelsunternehmen des entsprechenden Berufszweigs tätig war: 
 

1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung, 

2. als Stellvertreter des Unternehmers oder des Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser Stellung 
eine Verantwortung verbunden ist, die der des vertretenen Unternehmers oder Leiters entspricht, 

3. in leitender Stellung beauftragt mit Handel und mit der Verteilung von Giftstoffen und für min-
destens eine Abteilung des Unternehmens verantwortlich oder in leitender Stellung für die Ver-
wendung der genannten Stoffe verantwortlich. 
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Übergangsbestimmungen 

      § 4. (1) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß der Verordnung des Bundesmi-

nisters für wirtschaftliche Angelegenheiten vom 21. Dezember 1989 über den Befähigungsnachweis für 

das konzessionierte Gewerbe des Großhandels mit Drogen und Pharmazeutika, BGBl. Nr. 28/1990, gilt 

als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ausbildung gemäß § 2. 

(2) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß der in Abs. 1 zitierten Verordnung für den 

auf den Großhandel mit Giften eingeschränkten Großhandel mit Drogen und Pharmazeutika gilt als 

Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 lit. a. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Herstellung und 

Aufbereitung sowie Vermietung von Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht 

unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fallen, und Handel mit sowie die Vermietung 

von Medizinprodukten (Medizinprodukteverordnung) 

(Änderung Titel: Art. 22 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 129/ 2003  12.02.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 22 

22.11.2008 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen verordnet: 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Herstellung und Aufbereitung sowie 
Vermietung von Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht unter ein anderes reglementiertes 
Gewerbe fallen, und Handel mit sowie Vermietung von Medizinprodukten (§ 94 Z 33 GewO 1994) wird 
durch die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung erfüllt. 

(2) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zur Herstellung von 
Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeit nicht unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fällt, als erfüllt 
anzusehen: 

1. Zeugnis über die Prüfung nach Abs. 1 oder 

a) Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Chemie oder der 

Studienrichtung technische Chemie oder der Studienrichtung Medizin/Humanmedizin 

/Zahnmedizin oder der Studienrichtung Pharmazie oder der Studienrichtung 

Veterinärmedizin oder der Studienrichtung Lebensmittel- und Biotechnologie oder eines 

fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und  

b) eine einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen 
vorherigen Abschluss einer schwerpunktmäßig den Ausbildungen nach Z 2a vergleichbaren, 
mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als 
vollwertig anerkannten Ausbildung nachweist, oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen 
vorherigen Abschluss einer schwerpunktmäßig den Ausbildungen nach Z 2a vergleichbaren, 
mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als 
vollwertig anerkannten Ausbildung nachweist, oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tä-
tigkeit als Unselbstständiger nachweist, oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 
Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn der Gewerbeanmelder 
für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen vorherigen Abschluss einer schwerpunktmäßig 
den Ausbildungen nach Z 2a vergleichbaren, mindestens dreijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung nachweist. 

(3) Die im Abs. 2 Z 3 und 6 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Ge- 
werbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(Fassung § 1 Abs. 1, Abs. 2 Einleitungssatz, § 1 Abs 2 Z 1 lit a, Abs. 2 Z 5 bis 7, Abs 3: Art. 22 Z 2 bis 6, 

BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. (1) Die fachliche Qualifikation zum auf den Handel mit sowie die Vermietung von 
Medizinprodukten eingeschränkten Gewerbe gemäß § 94 Z 33 GewO 1994 ist durch die im Folgenden 
angeführten Belege als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die Prüfung nach § 1 Abs. 1 oder 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_129_2/2003_129_2.pdf
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2. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte eingeschränkte Befähigungsprüfung für den Handel mit 
sowie die Vermietung von Medizinprodukten oder 

3. Zeugnisse über den mindestens zweijährigen Handel überwiegend mit Medizinprodukten als 
Einzelunternehmer oder als Prokurist oder als handels- oder gewerberechtlicher Geschäftsführer 
innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem 1. August 2002 oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen 
vorherigen Abschluss einer staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution 
als vollwertig anerkannten Ausbildung nachweist, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens 
dreijährige Tätigkeit als Unselbstständiger nachweist, oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, 
wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen vorherigen Abschluss 
einer staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig 
anerkannten Ausbildung nachweist. 

(2) Der Befähigungsnachweis zum Handel mit sowie zur Vermietung von Medizinprodukten wird 

weiters erbracht 

1. durch Personen, die den Befähigungsnachweis gemäß § 1 Abs. 2 erbringen, 

2. bei zum Gewerbe der Drogisten befähigten Personen durch die erfolgreiche Ablegung der Zu-
satzprüfung für Drogisten. 

(3) Die im Abs. 1 Z 4 und 6 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der 
Gewerbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(Fassung § 2 Abs. 1 Einleitungssatz, Z 2, Z 3, Z 4 bis 7, Abs. 2 Einleitungssatz, Abs 3: Art. 22 Z 7 bis 10, 

BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Hörgeräteakustik (Hörgeräteakustik-

Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 57/2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Hörgeräteakustik (§ 94 Z 34 GewO 
1994) ist als erfüllt anzusehen durch 

1.  Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hörgeräteakustiker oder in ei-
nem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

c) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2.  Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Zeugnisse gemäß § 1 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit 
der Absolvierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung, der schulischen Ausbildung oder der 
fachlichen Tätigkeit zehn Jahre lang nicht mehr die den Gegenstand des Gewerbes bildenden Tätigkeiten 
ausgeübt hat. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Immobilientreuhänder 

(Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger) (Immobilientreuhänder-

Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 58/2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation für die Tätigkeiten der Immobilienmakler und der Immobilien-
verwalter wird durch folgende Belege erfüllt: 

1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss eines facheinschlägigen Universitätslehrganges oder 
Fachhochschul-Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 
GewO 1994) oder 

2. a) Zeugnisse über 
 

aa) den erfolgreichen Abschluss einer wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung oder der 
Studienrichtung Rechtswissenschaften und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit 
oder 

ab) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonder-

formen und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder einer allgemein 

bildenden höheren Schule und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

ac) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung in einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, 
oder die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Immobilien- oder Bü-
rokaufmann und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit und 

b) das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der jeweiligen Befähigungsprüfung oder 

  3. a) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Tätigkeiten der Bau- 

träger und 

b) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung für Bauträger. 

(2) Eine fachliche Tätigkeit, die für die Tätigkeiten der Immobilienmakler einschlägig ist, liegt vor, 
wenn der Anmelder Vermittlungsaufträge entgegengenommen und abgewickelt hat und auch berechtigt 
war, Vertragserklärungen im Zuge von Vermittlungen entgegenzunehmen. 

(3) Eine fachliche Tätigkeit, die für die Tätigkeiten der Immobilienverwalter einschlägig ist, liegt 
vor, wenn der Anmelder kaufmännische und verwaltungstechnische Aufgaben in der Immobilienverwal-
tung eigenständig als Hausverwaltungskraft erledigt hat. 

(4) War der Anmelder im Rahmen der fachlichen Tätigkeit gemäß Abs. 1 mit Tätigkeiten befasst, die 
fachlich einschlägig sowohl für die Tätigkeiten der Immobilienmakler als auch für die Tätigkeiten der 
Immobilienverwalter sind, und liegt ein Überwiegen der einen über die andere Tätigkeit vor, so gilt die 
überwiegende fachliche Tätigkeit hinsichtlich des Bereiches, für den sie einschlägig ist, als zur Gänze 
erbracht. 

(5) War der Anmelder im Rahmen der fachlichen Tätigkeit gemäß Abs. 1 annähernd zu gleichen Tei-
len mit Tätigkeiten befasst, die fachlich einschlägig sowohl für die Tätigkeiten der Immobilienmakler als 
auch für die Tätigkeiten der Immobilienverwalter sind, so erhöht sich die festgelegte Mindestdauer der 
fachlichen Tätigkeit jeweils um ein Jahr. In diesem Fall gilt die fachliche Tätigkeit für beide Bereiche als 
erbracht. 

    § 2. (1) Die fachliche Qualifikation für die Tätigkeiten der Bauträger wird durch folgende Belege er-
füllt: 

1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss eines facheinschlägigen Universitätslehrganges oder 
Fachhochschul-Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 
GewO 1994) oder 

2. a) Zeugnisse über 
 

aa) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft 
oder Handelswissenschaften oder Wirtschaftspädagogik oder Rechtswissenschaften oder 
Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder Architektur und ei-
ne mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 
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ab) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonder-
formen, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reglementierte Ge-
werbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche 
Tätigkeit und 

b) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

3. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Gewerbe der Baumeister 
oder der Zimmermeister und das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung für 
Baumeister und Zimmermeister oder 

4. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Tätigkeiten der Immobi-
lienmakler oder der Immobilienverwalter und das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ergän-
zungsprüfung für Immobilienmakler und Immobilienverwalter oder 

5. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung zur Erlangung der Ziviltechnikerbefugnisse 
auf den Fachgebieten Hochbau oder Bauwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen 
oder Architektur und Hochbau und das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ergänzungsprü-
fung für Ziviltechniker. 

(2) Eine fachliche Tätigkeit, die für die Tätigkeiten der Bauträger einschlägig ist, liegt vor, wenn der 
Anmelder Bauprojekte verantwortlich und in leitender Funktion, insbesondere als Projektleiter, abgewi-
ckelt hat und berechtigt war, Weisungen an Projektbeteiligte zu geben. 

Übergangsbestimmungen 

§ 3. (1) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung, die nach der Verordnung des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 1. Februar 1982, BGBl. Nr. 72, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. Nr. 353/1989 über den Befähigungsnachweis für die konzessionierten Gewerbe 
der Immobilienmakler und der Immobilienverwaltung oder nach der Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Immobilienmakler 
und das Gewerbe der Immobilienverwalter, BGBl. Nr. 142/1996, erworben wurden, gelten als Zeugnisse 
über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 lit. b dieser Verordnung. 

(2) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung, die nach der Verordnung des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für das Gewerbe der 
Bauträger (Bauträger-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 89/1994, erworben wurden, gelten als 
Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b dieser Verord-
nung. 

(3) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung für Baumeister und Zimmermeis-
ter, für Immobilienmakler und Immobilienverwalter, für Bauträger und für Ziviltechniker, die nach der im 
Abs. 1 genannten Verordnung erworben wurden, gelten als Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte 
Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 lit. b, § 2 Abs. 1 Z 3, 4 oder 5 dieser Verordnung. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Inkassoinstitute 

(Inkassoinstitute-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 59/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 61 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das 
reglementierte Gewerbe der Inkassoinstitute (§ 94 Z 36 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der rechtswissenschaftlichen oder staatswissen-
schaftlichen oder soziologischen oder sozialwirtschaftlichen oder sozial- und 
wirtschaftsstatistischen oder volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen einschließlich 
deren international ausgerichtete Formen oder handelswissenschaftlichen oder 
wirtschaftspädagogischen Studienrichtung oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-
Studienganges und jeweils eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 
1994) oder 

2. Zeugnisse über den Abschluss der Handelsakademie oder einer Sonderform der Handelsakademie 
und jeweils eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem kaufmännischen 
Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer Handelsschule oder einer nicht unter Z 2 
fallenden berufsbildenden höheren Schule und jeweils eine mindestens zweijährige fachliche 
Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer allgemein bildenden höheren Schule oder einer 
nicht unter Z 3 fallenden mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule und jeweils eine min-
destens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

5. Zeugnisse über eine mindestens fünfjährige fachliche Tätigkeit oder 

6. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

(Fassung § 1 Z 1: Art 6, BGBl. II Nr. 399/2008,)  

Übergangsbestimmung 

§ 2. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 der Verordnung des Bundesmi-
nisters für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Inkasso-
institute, BGBl. Nr. 490/1993, gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ausbildung gemäß § 1 
dieser Verordnung. 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Kälte- und Klimatechnik (Kälte- und 

Klimatechnik-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 60/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 23 

22.11.2008 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks 

der Kälte- und Klimatechnik (§ 94 Z 37 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau oder 
Verfahrenstechnik liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für 
das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kälteanlagentechniker oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningeni-
eurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kälteanlagentechniker oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningeni-
eurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 2 lit a, Z 6 bis 8: Art. 23 Z 1 und 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 
 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_60_2/2003_60_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Keramiker und der Platten- 

und Fliesenleger 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 61/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 24 

22.11.2008 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Keramiker (§ 94 Z 38 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenen (richtig: berufsbildenden) höheren Schule oder 
deren Sonderformen, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Keramik liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Be-
reich Keramik liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Keramiker oder den erfolgrei-
chen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige 
Ausbildung im Bereich Keramik liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder als Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Keramiker oder den erfolgrei-

chen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige 

Ausbildung im Bereich Keramik liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 6 bis 8: Art. 24 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Platten- und Fliesenleger (§ 94 Z 38 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-

diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Platten- und Fliesenleger oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 
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a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Platten- und Fliesenleger oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 4 bis 6: Art. 24 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Kommunikationselektronik 

(Kommunikationselektronik-Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 62/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 25 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Hand-
werks der Kommunikationselektronik (§ 94 Z 39 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau oder Elektronik liegt, 
und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung im 
Bereich Elektrotechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Radio- und Fernsehmechaniker 
oder Kommunikationstechniker - Audio- und Videoelektronik oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Radio- und Fernsehmechaniker 
oder Kommunikationstechniker - Audio- und Videoelektronik oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und  

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in  
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 25 Z 1 und 2, BGBl. II Nr. 399/2008)  
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Konditoren (Zuckerbäcker) 

einschließlich der Lebzelter und der Kanditen-, Gefrorenes- und Schokoladewaren-

erzeugung (Konditoren-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 63/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 26 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Konditoren (Zuckerbäcker) einschließlich der Lebzelter und der Kanditen-, Gefrorenes- 
und Schokoladewarenerzeugung (§ 94 Z 40 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule mit einer für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunktsetzung und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor (Zuckerbäcker) oder 
Koch oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, 
deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor (Zuckerbäcker) oder 
Koch oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, 
deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 5 bis 7: Art. 26, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Kontaktlinsenoptik 

(Kontaktlinsenoptik-VO) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 127/ 2003  12.02.2003 

- - 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Sicher-

heit und Generationen verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Gewerbes der Kontaktlinsenoptik (§ 94 Z 41 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse 

a) über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Medizin/Humanmedizin und 
b) über die gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zurückgelegte Ausbildung zum Facharzt 

für Augenheilkunde und Optometrie oder 

2. Zeugnisse über die erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung für das Handwerk der Augenoptik 

(§ 94 Z 2 GewO 1994) und den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage festgesetzten Lehr-

ganges für Kontaktlinsenoptiker und die erfolgreich bestandene Befähigungsprüfung. 

(2) Das Zeugnis über die erfolgreich bestandene Befähigungsprüfung ist nicht mehr zu berücksichti-

gen, wenn der Inhaber des Zeugnisses sich seit der Befähigungsprüfung mindestens zehn Jahre nicht mehr 

im Gewerbe der Kontaktlinsenoptik betätigt hat. 

§ 2. Die fachliche Eignung von Personen, die von zur Ausübung des Gewerbes der Kontaktlinsenop-

tik Berechtigten für das Anpassen von Kontaktlinsen verwendet werden, ist durch die im § 1 Abs. 1 Z 1 

oder 2 angeführten Zeugnisse nachzuweisen. 

Übergangsbestimmung 

§ 3. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 2 der Verordnung des Bun-

desministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 20. Oktober 1976, BGBl. Nr. 675, über den Befähi-

gungsnachweis für das konzessionierte Gewerbe der Kontaktlinsenoptiker gilt nach Maßgabe des § 1 Abs. 

2 als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ausbildung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2. 

Anlage 

Lehrgang für Kontaktlinsenoptik 

Der Lehrgang ist zu absolvieren 

a) an einer hiefür in Betracht kommenden berufsbildenden Schule oder 

b) am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft oder an einer ver-
gleichbaren sonstigen nichtschulischen berufsbildenden Einrichtung. 

Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand ange-
gebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

Gegenstand           Mindestanzahl der Lehrstunden 

Anatomie und Physiologie des Auges ................................................................  60 

Pathologie des Auges .........................................................................................  60 

Optik des Auges und der Kontaktlinsen .............................................................  60 

Hygiene, Sterilisation und Desinfektion .............................................................  20 

Theorie und Praxis des Anpassens der Kontaktlinsen ........................................  120 

Versorgungsmäßige Betreuung der Kontaktlinsenträger ....................................  30 

Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 350 zu betragen. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Kosmetik 

(Schönheitspflege) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 139/ 2003  15.02.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 56 

22.11.2008 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird hinsichtlich der §§ 2 und 3 im Einvernehmen mit dem Bun-

desminister für soziale Sicherheit und Generationen verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Gewerbes der Kosmetik (Schönheitspflege) (§ 94 Z 42 GewO 1994), ausgenommen Piercen und Tätowie-

ren, als erfüllt anzusehen: 

1.  Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 

als Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder  

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 

als Betriebsleiter, sofern für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene 

Ausbildung gemäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution anerkannt ist, oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, sofern für die betreffende Tätigkeit zusätzlich eine mindestens dreijährige 
einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, 
sofern für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung gemäß 
Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution anerkannt ist. 

 

(2) Die im Abs. 1 Z 2 und 4 geregelten Tätigkeiten dürfen im Zeitpunkt des Einlangens der Gewer-
beanmeldung nicht länger als zehn Jahre beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 3 und 5 sind Folgende: Studienrichtung Medizin/Humanmedizin/ 
Zahnmedizin oder Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kosmetiker (Schönheitspfleger), Ausbildung im 
gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege oder eine andere vorher erfolgreich 
abgeschlossene, staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsorganisation anerkannte 
Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

(4) Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 ist eine hauptberufliche, nicht im Rahmen 
eines Lehrverhältnisses zurückgelegte Beschäftigung im Rahmen einer befugten Berufsausübung zu ver-
stehen. 

(Fassung § 1 Z 2, Z. 3 bis 5, Abs. 3: Art 56 Z 1 bis 3, BGBl. II Nr. 399/2008)  

Fachliche Qualifikation zum Piercen und Tätowieren 

§ 2. Die fachliche Qualifikation zum Piercen und Tätowieren ist nachzuweisen durch: 
1. das Zeugnis über den erfolgreichen Besuch des in der Anlage festgelegten Lehrganges für das 

Piercen und Tätowieren und 

2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Piercen und Tätowieren. 

Ausbildungsberechtigte Personen für das Piercen und Tätowieren 

§ 3. Die Vermittlung der fachlichen Qualifikation zum Piercen und Tätowieren im Rahmen des 

Lehrgangs für das Piercen und Tätowieren hat durch folgende Personen zu erfolgen: 

1. hinsichtlich der Punkte 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.5, 2.6 und 2.10 der theo-
retischen Ausbildung durch einen Arzt, der über erforderliche Kenntnisse verfügt, 

2. hinsichtlich des Punktes 2.3. der theoretischen Ausbildung durch eine einschlägig tätige Person 
mit entsprechenden Kenntnissen, 

3. hinsichtlich des Punktes 2.4 der theoretischen Ausbildung durch einen Facharzt für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, 

4. hinsichtlich des Punktes 2.7 der theoretischen Ausbildung durch eine Person, die zur Ausübung 
der gewerblichen Tätigkeit des Piercen und Tätowierens berechtigt ist und seit mindestens zwei 
Jahren die Tätigkeit des Piercens und Tätowierens ausgeübt hat und regelmäßig an beruflichen 
Weiterbildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 Stunden im Jahr teilnimmt, 
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5. hinsichtlich des Punktes 2.8 der theoretischen Ausbildung durch einen klinischen Psychologen 
oder einen Facharzt für Psychiatrie, 

6. hinsichtlich des Punktes 2.9 der theoretischen Ausbildung durch einen Juristen sowie 

7. hinsichtlich der praktischen Ausbildung durch eine Person, die zur Ausübung der gewerblichen 
Tätigkeit des Piercens und Tätowierens berechtigt ist und seit mindestens zwei Jahren die Tätig-
keit des Piercens und Tätowierens ausgeübt hat und regelmäßig an beruflichen Weiterbildungs-
veranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 Stunden im Jahr teilnimmt, unter Anleitung und 
Aufsicht eines Arztes, der über die erforderlichen Kenntnisse verfügt. 

Ergänzungsprüfung für das Piercen und Tätowieren 

§ 4. Im Fall der Erfüllung der fachlichen Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der Kosmetik 

(Schönheitspflege) gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 5 entfallen bestimmte Teile der Befähigungsprüfung für das 

Piercen und Tätowieren gemäß § 2 Z 2. 

Übergangsbestimmungen 

§ 5. (1) Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 629/ 
1990 und Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 29/1996 
erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
dieser Verordnung. 

 

(§ 2 Abs. 1 Z 1) 

Lehrgang für das Piercen und Tätowieren 

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am 
Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung zu absolvieren. 

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand 
angegebenen Mindestzahl an Lehrstunden zu erstrecken: 

Gegenstand Mindestzahl an Lehrstunden 

Theoretische Ausbildung  

2.1.    Allgemeines (Medizinische Einführung in die Grundlagen des Pier 
cens und Tätowierens und Ethik)……………………………………. 

 
1 

2.2.     Hygiene und Infektionslehre (Allgemeine Begriffe der Hygiene: 

Infektion und deren Symptome, Entzündungen, Virulenz, Übertra-

gungswege und risken)……………………………………………….. 

 

5 
  

2.2.1.   Virologie (Allgemeine Virologie und relevante Viren: Hepatitiden, 

HIV, Papilloma-Viren) und Prävention, Schutzimpfungen ………… 
6 

2.2.2    Bakteriologie (Allgemeine Bakteriologie und relevante Bakterien: 

Staphylokokken, Streptokokken, Pseudomonaden, Tetanus und Tu-

berkulose) und Prävention, Schutzimpfungen  

 

6 

2.2.3. Pilze (Allgemeine Mykologie, relevante Pilze: Hautpilze, Candida 
und Prävention) ...................................................................................  

2.2.4. Geschlechtskrankheiten und andere sexuell übertragbare Infektionen 
(Gonorrhoe, Syphilis, Herpes genitalis, Trichomonaden, Ulcus mol-
le, Lymphogranuloma venereum) .......................................................  

2.2.5. Desinfektion (Allgemeine Begriffe, Haut-, Hände-, Flächen-, In-
strumentendesinfektion, Desinfektionsverfahren und -mittel und ge-
zielte Desinfektion) .............................................................................  

2.2.6. Sterilisation (Allgemeine Begriffe, Sterilisationsverfahren und -
geräte, Möglichkeiten der ausgelagerten Sterilisation und Sterilisa-
tionskontrolle) .....................................................................................  

 

2.3. Abfall (Allgemeine Richtlinie ÖNORM S 2104) ...............................  

2.4. Dermatologie (Grundkenntnisse der Anatomie der Haut: Mit beson-
derer Berücksichtigung der speziellen Tätigkeit des Piercens und Tä-
towierens, Histologie der Haut, Physiologie der Haut einschließlich 
Entzündungen und häufige Erkrankungsformen der Haut) .................  

2.5. Kontraindikationen (Hämophilie, Diabetes, Hepatitiden, HIV, Haut-
krankheiten, Ekzeme, Allergien, angeborene Immundefizienerkran-
kungen, andere Ursachen einer Immunsuppression, Autoimmuner-
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krankungen, Blutverdünnungstherapie, Geschlechtskrankheiten, fie-
berhafte Infekte und Sonstiges)...........................................................  

2.6. Erste Hilfe (Allgemeines, Verbandlehre, Versorgung akuter Wun-
den, reguläre Wundversorgung nach dem Piercen und Tätowieren, 
Anleitung zum Blutstillen und Maßnahmen zum Selbstschutz, Kom-
plikationen und Nebenwirkungen beim Piercen und Tätowieren)  .....  

4 

 

5 
Gegenstand 

Mindestzahl an Lehrstunden 

2.7. Theoretische Grundlagen der Pierce- und Tätowiertechnik [Geräte-
kunde, das ideale Tätowierstudio und das ideale Piercingstudio je-
weils in baulicher und apparativer Hinsicht, Materialkunde (Farben, 
Metalle)] .............................................................................................  

2.8. Grundkenntnisse jugendpsychiatrischer und jugendpsychologischer 
Einschätzung (Feststellen der intellektuellen Reife eines Jugendli-
chen, Erkennen von Hinweisen auf eine seelische Erkrankung eines 
Jugendlichen und Feststellen einer fehlenden sozialen Anpassung).... 

2.9. Rechtliche Grundlagen (Allgemeines, Einwilligungserfordernisse, 
Aufklärung hinsichtlich potentieller Verletzungsgefahren für Dritte, 
straf- und zivilrechtliche Haftung, Haftpflichtversicherung, Chemi-
kalien- und Medizinprodukterecht und Ausübungsregeln, Arzneimit-
telrecht)  ..............................................................................................  

2.10. Arzneimittelkunde und Allergologie ...................................................  

Praktische Ausbildung 

2.11. Besuch eines Piercing- und Tätowierstudios zum praktischen Erler-
nen der Sterilisation, Desinfektion, des Blutstillens und des sterilen 
Arbeitens einschließlich der nachweislichen Durchführung folgender 
praktischer Arbeiten: 

2.11.1. mindestens einstündiges steriles Arbeiten unter der Aufsicht und 
Verantwortung des jeweiligen Fachvortragenden, 

2.11.2. ein Piercing (ausgenommen am Ohrläppchen) und 

2.11.3. ein Tattoo ............................................................................................  
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3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden hat mindestens 97 zu betragen. 
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Verordnung über das verbundene Handwerk der Kraftfahrzeugtechnik und der 

Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosserielackierer 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 64/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 27 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Kraftfahrzeugtechniker (§ 94 Z 43 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für 
das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, 
deren Ausbildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kraftfahrzeugmechaniker oder 
Kraftfahrzeugtechnik oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den er-
folgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung 
im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezi-
fischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kraftfahrzeugmechaniker oder 
Kraftfahrzeugtechnik oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den er-
folgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung 
im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezi-
fischen Schwerpunkt liegt, und  

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 27 Z 1 und 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_64_2/2003_64_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosserielackierer (§ 94 Z 43 

GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich 
Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, 
deren Ausbildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Karosseur oder Karosseriebau-
technik oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen 
Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich 
Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Karosseur oder Karosseriebau-
technik oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen 
Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich 
Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 27 Z 3 und 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Kürschner und der Säckler 

(Lederbekleidungserzeugung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 65/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 28 

22.11.2008 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Kürschner (§ 94 Z 44 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kürschner oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kürschner oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 4 bis 6: Art. 28 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Säckler (Lederbekleidungserzeugung) (§ 94 Z 44 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Säckler (Lederbekleidungser-

zeugung) oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-

ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_65_2/2003_65_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Säckler (Lederbekleidungser-

zeugung) oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 

leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 4 bis 6: Art. 28 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 

 



76 

 

BefähigungV § 18-akt 08  WKW/RUP 

 

Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Kunststoffverarbeitung 

(Kunststoffverarbeitungs-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 66/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 29 

22.11.2008 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Kunststoffverarbeitung (§ 94 Z 45 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Kunststofftechnik oder des Fachhochschul-
Studienganges Produkttechnologie/Wirtschaft und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen oder 
Werkststoffingenieurwesen  (richtig: Werkstoffingenieurwesen) mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige für Kunststofftechnik und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kunststoffverarbeitung oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Chemie oder 
Chemieingenieurwesen oder Werkststoffingenieurwesen  (richtig: Werkstoffingenieurwesen)  
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kunststoffverarbeitung oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Chemie oder 
Chemieingenieurwesen oder Werkststoffingenieurwesen  (richtig: Werkstoffingenieurwesen) 
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und  

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994)  

(Fassung § Z 7 bis 9: Art. 29, BGBl. II Nr. 399/2008) 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_66_2/2003_66_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung 

(Lebens- und Sozialberatungs-Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 140/ 2003  15.02.2003 

- - 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Ge-
werbes der Lebens- und Sozialberatung (§ 94 Z 46 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch des in § 5 festgelegten Lehrganges für Lebens- und Sozialberatung 
bei einer zertifizierten Ausbildungseinrichtung und 

b) die bei einer ausbildungsberechtigten Person gemäß § 3 und § 4 Abs. 2 absolvierte Einzel-
selbsterfahrung im Ausmaß von mindestens 30 Stunden und 

c) eine fachliche Tätigkeit gemäß § 2 im Ausmaß von mindestens 750 Stunden unter begleitender 
Supervision, insbesondere im Sinne einer Fallkontrolle durch eine ausbildungsberechtigte 
Person gemäß § 4 Abs. 3 oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer der im Folgenden angeführten Ausbildungen: 

aa) Lehranstalt für Ehe- und Familienberatung oder 

ab) Akademie für Sozialarbeit oder eine vergleichbare Studienrichtung oder 

ac) Pädagogische, Berufspädagogische oder Religionspädagogische Akademie oder 

ad) Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (Bildungsanstalt für Kindergärtner/innen) 
oder 

ae) Bildungsanstalt für Sozialpädagogik (Bildungsanstalt für Erzieher/innen) oder 

af) Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege nach den Bestim-
mungen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, BGBl. I Nr. 108/1997, oder 

ag) human- oder sozialwissenschaftliche Studienrichtungen einschließlich Rechtswissen-
schaft, Psychologie, Pädagogik, Philosophie, Soziologie, Medizin/Humanmedizin/Zahn-
medizin, Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Theologie, oder der postgraduel-
len Ausbildungen zum klinischen Psychologen, zum Gesundheitspsychologen oder zum 
Psychotherapeuten oder Fachhochschul-Studiengang aus dem Bereich „Sozialarbeit" oder 

ah) psychotherapeutisches Propädeutikum gemäß dem Psychotherapiegesetz, BGBl. Nr. 

361/1990, und 

b) die erfolgreiche Absolvierung von 

ba) mindestens 240 Stunden „Methodik der Lebens- und Sozialberatung" und 

bb) mindestens 80 Stunden „Krisenintervention" und 

bc) mindestens 16 Stunden „Berufsethik und Berufsidentität" und 

bd) mindestens 16 Stunden „Betriebswirtschaftliche Grundlagen" und 

be) mindestens 24 Stunden „Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Lebens- und Sozi-
alberatung" 

bei einer zertifizierten Ausbildungseinrichtung gemäß § 5 Abs. 1 und 2, sofern diese Ausbil-
dungsschritte nicht Teil der unter lit. a genannten Ausbildungsgänge waren, und  

c) die bei einer ausbildungsberechtigten Person gemäß § 3 und § 4 Abs. 2 absolvierte 
Einzelselbsterfahrung im Ausmaß von mindestens 30 Stunden, sofern diese nicht Teil des 
vom Prüfungswerber gemäß lit. a abgeschlossenen Ausbildungsganges war, und  

d) die bei einer ausbildungsberechtigten Person gemäß § 3 und § 4 Abs. 2 absolvierte 
Gruppenselbsterfahrung im Ausmaß von mindestens 120 Stunden, sofern diese nicht Teil des 
vom Bewerber gemäß lit. a abgeschlossenen Ausbildungsganges war, und 

e) eine fachliche Tätigkeit gemäß § 2 im Ausmaß von mindestens 750 Stunden unter 
begleitender Supervision, insbesondere im Sinne einer Fallkontrolle durch eine 
ausbildungsberechtigte Person gemäß § 4 Abs. 3. 

 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_140_2/2003_140_2.pdf
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Fachliche Tätigkeit 

§ 2. (1) Die fachliche Tätigkeit im Gesamtausmaß von 750 Stunden hat jedenfalls zu umfassen: 

1. mindestens 100 protokollierte Beratungseinheiten (darunter mindestens fünf Erstgesprächsproto-

kolle und Prozessprotokolle über zwei abgeschlossene Beratungen) und 

2. mindestens 100 nachgewiesene Supervisionseinheiten (Einzel- und Gruppensupervision), davon 

mindestens zehn Einzelsupervisionseinheiten. 

(2) Unbeschadet der Erfordernisse gemäß Abs. 1 sind folgende Tätigkeiten bis zu dem allenfalls an-
gegebenen Höchstmaß auf eine fachliche Tätigkeit voll anzurechnen: 

1. fachliche Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungstätigkeiten in einschlägigen Praxen oder Insti-

tutionen im Ausmaß von höchstens 200 Stunden und 

2. Teilnahme an Gruppen beruflich einschlägig tätiger Personen („Peergroups" zur Prozessreflexi-
on, Vertiefung der Lehrinhalte, Diskussion über Literatur, Übungen) im Ausmaß von höchstens 
100 Stunden und 

3. Leitung oder fachliche Assistenz bei themenspezifischen Seminaren im Ausmaß von höchstens 
150 Stunden und 

4. Aufwand für die Vor- und Nacharbeit der genannten Tätigkeiten im Ausmaß von höchstens 150 
Stunden. 

 

(3) Ein im Rahmen eines vom Bewerber abgeschlossenen Ausbildungsganges gemäß § 1 Z 2 absol-
viertes Praktikum ist auf eine fachliche Tätigkeit insoweit anzurechnen, als der Ausbildungsinhalt des 
genannten praktischen Teils/Praktikums beratungsspezifisch ist und den Abs. 1 und 2 entspricht. 

(4) In den Bestätigungen über die fachliche Tätigkeit müssen die einzelnen Bestandteile, aus denen 
sich die fachliche Tätigkeit zusammensetzt, im Einzelnen ausgewiesen sein. Für jeden Bestandteil muss 
die genaue Stundenanzahl angegeben und in einer Gesamtaufstellung zusammengefasst sein. Eine Bera-
tungseinheit und eine Supervisionseinheit gelten jeweils als eine anrechenbare Stunde fachlicher Tätig-
keit. 

Einzel- und Gruppenselbsterfahrung 

§ 3. Die Einzel- und Gruppenselbsterfahrung (§ 1 und § 5 Abs. 2) müssen den Erfordernissen einer 
beratungsspezifischen praktischen Ausbildung entsprechen und bei einer ausbildungsberechtigten Person 
gemäß § 4 Abs. 2 absolviert werden. 

Ausbildungsberechtigte Personen 

§ 4. (1) Die Vermittlung der Methodik der Lebens- und Sozialberatung im Rahmen der Ausbildung 
für das Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung hat durch eine Person zu erfolgen, die 

1. zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und Sozialberatung berechtigt ist und 

2. seit mindestens fünf Jahren als Lebens- und SozialberaterIn tätig ist und regelmäßig an berufli-
chen Weiterbildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 Stunden im Jahr teilnimmt. 

(2) Die Vermittlung der Krisenintervention im Rahmen der Ausbildung für das Gewerbe der Lebens- 

und Sozialberatung hat durch eine Person zu erfolgen, die 

1. als klinischer Psychologe, Psychotherapeut oder Facharzt für Psychiatrie berechtigt ist und 

2. seit mindestens fünf Jahren diesen Beruf ausübt und 

3. regelmäßig an beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 Stun-

den im Jahr teilnimmt. 

(3) Die Leitung der Einzelselbsterfahrung und der Gruppenselbsterfahrung im Rahmen der Ausbil- 
dung für das Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung hat durch eine Person zu erfolgen, die 

1. a) zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und Sozialberatung berechtigt ist und 

b) Einzelselbsterfahrung und Gruppenselbsterfahrung im Gesamtausmaß von mindestens 

250 Stunden absolviert hat oder 

2. a) als klinischer Psychologe oder Psychotherapeut berechtigt ist und 

b) seit mindestens fünf Jahren diesen Beruf ausübt und 

c) regelmäßig an beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 

Stunden im Jahr teilnimmt. 

(4) Die Einzelsupervision und die Gruppensupervision im Rahmen der Ausbildung für das Gewerbe 

der Lebens- und Sozialberatung ist bei einer Person zu absolvieren, die 

1. a) zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und Sozialberatung berechtigt ist und 

b) eine Zusatzqualifikation von mindestens 100 Stunden in Supervisionsfortbildung nachweisen 

kann oder 
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2. a) als klinischer Psychologe oder Psychotherapeut berechtigt ist und 

b) seit mindestens fünf Jahren diesen Beruf ausübt und 

c) regelmäßig an beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 
Stunden im Jahr teilnimmt. 

Lehrgang für Lebens- und Sozialberatung (Anhang) 

    § 5. (1) Der Lehrgang ist an einer zertifizierten berufsbildenden Ausbildungseinrichtung zu absolvieren. 
Die Zertifizierung einer solchen Ausbildungseinrichtung erfolgt durch die beim Allgemeinen Fach-
verband des Gewerbes eingerichtete Zertifizierungsstelle (§ 119 Abs. 5 GewO 1994). Durch diese 
Zertifzierungsstelle haben auch laufend Evaluierungen der Ausbildungseinrichtungen zu erfolgen. 

(2) Die Ausbildungseinrichtung verpflichtet sich, im Sinne der Qualitätssicherung der Ausbildung 
schriftliche und nachprüfbare Evaluierungen des Lehrganges durchzuführen. 

(3) Im Anhang werden die Gegenstände des Lehrganges einschließlich der im betreffenden Gegen-
stand zu behandelnden Themen und die für den jeweiligen Gegenstand maßgebende Mindestanzahl von 
Stunden festgelegt. 

Übergangsbestimmung 

§ 6. Die Befähigung für das Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung kann auch durch das Zeugnis 
über eine vor dem 11. Juli 1998 erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 2 der Verordnung BGBl. Nr. 
602/1995 erbracht werden. 

 

Anhang 

Lehrgang für Lebens- und Sozialberatung 

Gegenstand                                                                                                                        Mindestanzahl der Stunden 

1. Einführung in die Lebens- und Sozialberatung: ................................................    20 

- historische Entwicklung der Lebens- und Sozialberatung 

- gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen der Lebens- und Sozial- 
beratung 

- Sozialphilosophie und Soziologie 
 

2. Gruppenselbsterfahrung:.....................................................................................   120 

3. Grundlagen für die Lebens- und Sozialberatung in den angrenzenden 

     sozialwissenschaftlichen, psychologischen, psychotherapeutischen,  

     pädagogischen und medizinischen Fachbereichen: ..........................................     68 

- Unterschiede, Abgrenzungen und Gemeinsamkeiten zwischen Lebens-
und Sozialberatung, Psychotherapie, Psychologie, Medizin (Fragen zu 
Schwangerschaft, Geburt und Empfängnisregelung und Psychiatrie), 
Seelsorge, Pädagogik, Sozialarbeit und sonstigen Tätigkeiten im 
psychosozialen Umfeld 

- anthropologische und philosophische Grundlagen in den angrenzenden 
Fachbereichen 

- psychologische und pädagogische sowie kommunikationstheoretische 
Grundlagen 

4. Methodik der Lebens- und Sozialberatung: .................................................  240 

- Überblick über verschiedene Beratungsmodelle der Einzel-, Paar- und 
Familienberatung 

- Theorie und Praxis einer Methode der Lebens- und Sozialberatung 

- Psychosoziale Interventionsformen und prozessuale Diagnostik in der 
Beratung 

- verschiedene Themen der Lebens- und Sozialberatung gemäß der 
Berufsumschreibung im § 119 GewO 1994 

- Einführung in spezielle Beratungsfelder wie Supervision, Selbsterfah- 
   rung, Coaching, Mediation 

- Beratung nach dem Familienförderungsgesetz 

5. Krisenintervention: .....................................................................................  80 

- Erkennen von Krisen 
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- Krisensymptome 

- Verlaufsformen von Krisen 

- Interventionen bei Krisenverläufen 

- Überweisung und Kooperation 
- Gegenstand                                                                                                   Mindestanzahl der Stunden 

6. Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Lebens- und Sozial- 

beratung:  ...................................................................................................  24 

- Familienrecht 

- Berufsrecht 

- Allgemeine Rechtsfragen 

7. Betriebswirtschaftliche Grundlagen: ...........................................................  16 

- Buchführungspflichten, Betriebsführung 

- Steuerrechtliche Grundlagen 

- Kalkulation und Verrechnung 

- Marketing für Lebens- und SozialberaterInnen 

8. Berufsethik und Berufsidentität: .................................................................  16 

- ethische Grundfragen 

- Standes- und Ausübungsregeln 

- Berufsbild und Tätigkeitsbereiche 

- Berufsidentität und Berufsorganisation 
 

1. Der Lehrgang hat insgesamt mindestens 584 Stunden in mindestens fünf Semestern zu umfassen und 
ist an einer zertifizierten berufsbildenden Ausbildungseinrichtung (§ 119 Abs. 5 GewO 1994) zu ab-
solvieren. Die Ausbildungseinrichtung überprüft den Lernerfolg nachprüfbar schriftlich und münd-
lich. 

2. Dem Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Lehrganges für Lebens- und Sozialberatung 
müssen folgende Belege angeschlossen sein: 

 

a) die Stundentafel des Lehrganges, 

b) ein detailliertes Ausbildungscurriculum, 

c) Name der Person, die den Gegenstand „Methodik der Lebens- und Sozialberatung" vermittelt hat, 
samt Glaubhaftmachung der Qualifikation gemäß § 4 Abs. 1, 

d) Name der Person, durch die die Leitung der Gruppenselbsterfahrung erfolgt, samt 
Glaubhaftmachung der Qualifikation gemäß § 4 Abs. 2 und 

e) eine ausdrückliche Erklärung des Lehrgangsveranstalters, dass die in der Anlage vorgesehene 
Mindeststundenanzahl eingehalten wurde und der durchgeführte Lehrgang die vorgesehenen Ge-
genstände und Themenbereiche umfasst hat. 

 

3. Im Lehrgangszeugnis muss weiters angegeben sein, durch welche Maßnahmen die Qualität der Aus-
bildung sichergestellt wurde. Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind insbesondere Übungen anhand 
typischer Fallbeispiele aus der Beratungspraxis und die schriftliche und mündliche Überprüfung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten. 

4. Das Abschlusszeugnis enthält deutlich sichtbar das Logo der Lebens- und SozialberaterInnen. 
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Maler und Anstreicher, der 

Lackierer, der Vergolder und Staffierer und der Schilderherstellung 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 67/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 30 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 

I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Maler und Anstreicher (§ 94 Z 47 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren 
Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule oder Meisterklasse, deren schwerpunktmäßige Ausbildung 
im Bereich Malerei liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß § 23 
Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Maler und Anstreicher oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Maler und Anstreicher oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 6 bis 8: Art. 30 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Lackierer (§ 94 Z 47 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Lackierer oder in einem mindes-
tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_67_2/2003_67_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Lackierer oder in einem mindes-
tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 4 bis 6: Art. 30 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Vergolder und Staffierer (§ 94 Z 47 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Vergolder und Staffierer oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Vergolder und Staffierer oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 3 Z 4 bis 6: Art. 30 Z 3, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 4. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Schilderherstellung (§ 94 Z 47 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
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a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schilderherstellung oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schilderherstellung oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 4 Z 4 bis 6: Art. 30 Z 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Massage (Massage-

Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 68/2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die folgenden Belege ist die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Massage (§ 94 Z 
48 GewO 1994), ausgenommen Shiatsu und andere ganzheitlich in sich geschlossene Systeme, als erfüllt 
anzusehen: 

1.a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Medizin/Human-
medizin/Zahnmedizin und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 
1994) oder 

b) Zeugnisse über die erfolgreiche Ausbildung zum (zur) diplomierten Physiotherapeuten (Phy-
siotherapeutin) und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

c) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Masseur, eine 
nachfolgende mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit sowie den erfolgreichen Besuch des 
in der Anlage 2 festgesetzten Lehrgangs über die weiterführende Fachausbildung der Masseure, 
mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von eineinhalb Jahren der fachlichen Tätigkeit 
begonnen hat, oder 

d) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1 festgesetzten Lehrganges über die 
Grundausbildung der Masseure, eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit sowie den 
erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführende 
Fachausbildung der Masseure, mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von zwei Jahren 
der fachlichen Tätigkeit begonnen hat, oder 

e) Zeugnisse über die erfolgreiche Ausbildung zum Heilbademeister und Heilmasseur oder zum 
medizinischen Masseur, eine nachfolgende mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit sowie 
den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführen-
de Fachausbildung der Masseure, mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von drei Jah-
ren der fachlichen Tätigkeit begonnen hat, oder 

f) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer für das Gewerbe der Masseure einschlägigen, 
mindestens zweijährigen berufsbildenden Schule, eine mindestens zweijährige fachliche Tä-
tigkeit sowie den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die 
weiterführende Fachausbildung der Masseure, mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf 
von drei Jahren der fachlichen Tätigkeit begonnen hat, und 

2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

(2) Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 ist eine hauptberufliche, nicht im Rahmen 
eines Lehrverhältnisses zurückgelegte Beschäftigung im Rahmen einer befugten Berufsausübung zu ver-
stehen; diese Beschäftigung muss überwiegend klassische Massage sowie Reflexzonenmassage (Seg-
mentmassage, Bindegewebsmassage, Fußreflexzonenmassage), Akkupunktmassage nach Penzel und 
Lymphdrainage nach Dr. Vodder zum Gegenstand haben. 

(3) Für eine auf das ganzheitlich in sich geschlossene System Shiatsu beschränkte gewerbliche Tä-
tigkeit ist die erfolgreiche Absolvierung des in der Anlage 3 festgelegten Ausbildungsprofiles erforderlich. 
Für eine auf andere ganzheitlich in sich geschlossene Systeme als Shiatsu eingeschränkte gewerbliche 
Tätigkeit ist die erfolgreiche Absolvierung des in der Anlage 4 festgelegten Ausbildungsprofiles 
erforderlich. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung des Bundesministers 
für Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. März 1986, BGBl. Nr. 175, über den Befähigungsnachweis für 
das gebundene Gewerbe der Masseure, in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 397/1989, oder gemäß 
der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis 
für das gebundene Gewerbe der Masseure, BGBl. Nr. 618/1993, erworben wurden, gelten als Zeugnisse 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 dieser Verordnung. 

 

 

 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_68_2/2003_68_2.pdf
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Anlage 1 

 

Lehrgang über die Grundausbildung der Massage 

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am 
Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen berufsbildenden Einrichtung 
zu absolvieren. 

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand 
angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

Mindestzahl 
Gegenstand                                                                                                                             der Lehrstunden 

Anatomie Histologie, Allgemeine Pathologie ...................................................................  140 
Hygiene .............................................................................................................................  15 
Erste Hilfe und Verbandstechnik .......................................................................................  20 
Pathologie ..........................................................................................................................  75 
Thermo- und Ultraschalltherapie, Packungsanwendung ...................................................  40 
Einführung Massagetherapie .............................................................................................  50 
Dokumentation ..................................................................................................................  15 
Grundlagen der Kommunikation .......................................................................................  40 
Massagetechniken einschließlich vertiefender spezieller Anatomie und Pathologie .........  95 
Praktische Übungen klassische Massage, BGM, SM, FRZ, APM, ML ............................  205 
Recht ..................................................................................................................................  10 

3.   Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 705 zu betragen. 

 

Anlage 2 

 

Lehrgang über die weiterführende Fachausbildung der Masseure 

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am 
Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen berufsbildenden Einrichtung 
zu absolvieren. 

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand 
angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

Mindestzahl 
Gegenstand der Lehrstunden 

Anatomie, Histologie, Allgemeine Pathologie ..................................................................  80 
Erste Hilfe und Unfallverhütung .......................................................................................  10 
Hygiene .............................................................................................................................  10 
Balneologie einschließlich Kurmittelanwendungen ..........................................................  10 
Praktische Exkursion .........................................................................................................  20 

3.   Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 130 zu betragen. 

Anlage 3 

 

Ausbildungsprofil für das ganzheitlich in sich geschlossene System Shiatsu 

Mindestzahl 
Gegenstand                                                                                                                                  der Stunden 

Allgemeine Theorie (Verständnis von Ki, Yin und Yang, Fünf Elemente, Grundbegriffe 
der Traditionellen Fernöstlichen Medizin uä. mehr) .........................................................  40 
Spezielle Shiatsu-Theorie (Meridiane, Lokalisation und Indikationen von mindestens 
100 Punkten, verbotene Punkte, spezielle Punkte, Umgang mit Schwierigkeiten in Shi- 
atsu-Sitzungen uä. mehr) ...................................................................................................  80 
Medizinisches Grundwissen 
Anatomie, Physiologie, Kontraindikationen ......................................................................  60 
Hygiene .............................................................................................................................  15 
Erste Hilfe ..........................................................................................................................  30 
Behandlungstechniken (Arbeit aus dem Hara, unterschiedliche Druck- und Shiatsu-
Techniken, Arbeit mit den klassischen Meridianen und/oder dem Meridiansystem nach 
Masunaga, Sedieren und Tonisieren, Meridiandehnungen uä. mehr) ................................  180 
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Energetische Einschätzung des Behandlungsaufbaus (Bo Shin, Bun Shin, Mon Shin, 
Setsu Shin, Haradiagnose, Rückendiagnose, Meridiandiagnose, Zungendiagnose uä. 
mehr)  ................................................................................................................................  115 
Persönlichkeitsentwicklung und Schulung der Wahrnehmung (Schulung von Selbstre-
flexion und Wahrnehmung,  Persönlichkeitsentwicklung im Sinne  der  Shiatsu- 
Begegnung, begleitende Gesprächsführung, ethische Grundlagen uä. mehr)....................  100 
Übungspraxis (begleitende Fallanalysen, Supervision) .....................................................  30 

Die gesamte theoretisch/praktische Ausbildung umfasst mindestens 650 Ausbildungsstunden während 

einer Dauer von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 Shiatsu-Sitzungen protokolliert nachgewie-

sen werden. 

Anlage 4 

 

Ausbildungsprofil für andere ganzheitlich in sich geschlossene Systeme 

Das Ausbildungsprofil entspricht inhaltlich den von den jeweiligen Berufsverbänden festgelegten Ausbil-

dungsrichtlinien und umfasst eine theoretisch/praktische Ausbildung im Ausmaß von mindestens 650 

Ausbildungsstunden während einer Dauer von drei Jahren. 
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Mechatroniker für 

Maschinen- und Fertigungstechnik, der Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-

Systemtechnik, der Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung und 

der Mechatroniker für Medizingerätetechnik 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 69/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 31 

22.11.2008 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik (§ 94 Z 49 GewO 1994) als erfüllt 

anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau, Montanmaschinen-
wesen, Mechatronik oder Verfahrenstechnik liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Mechatro-
nik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, 

deren Ausbildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechaniker oder Mechatronik 
oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch ei-
ner mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschi-
neningenieurwesen oder Maschinenbau oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezi-
fischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-

ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechaniker oder Mechatronik 
oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch ei-
ner mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschi-
neningenieurwesen oder Maschinenbau oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezi-
fischen Schwerpunkt liegt, und 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_69_2/2003_69_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 31 Z 1 und 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-Systemtechnik (§ 94 Z 49 GewO 1994) als 
erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau, Informatik, 
Telematik, Elektronik, Elektrotechnik oder Mechatronik liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen 
oder Informationstechnologie mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, 

deren Ausbildung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-

punkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 

gemäß § 23 Abs. 3 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechatronik oder Kommunika-
tionstechniker - Bürokommunikation oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehr-
beruf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, 
deren Ausbildung im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen 
oder Informationstechnologie mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9 Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechatronik oder 
Kommunikationstechniker - Bürokommunikation oder in einem mindestens zweijährig 
verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder 
Wirtschaftsingenieurwesen oder Informationstechnologie mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 31 Z 3 und 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung (§ 94 Z 49 GewO 1994) als 

erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Mechatronik oder Verfahrenstechnik liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Elektro-
technik oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, 
deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Elektromaschinentechnik oder 
in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer 
mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschinenin-
genieurwesen oder Maschinenbau oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9, Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Elektromaschinentechnik oder 
in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer 
mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschinenin-
genieurwesen oder Maschinenbau oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 3 Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 31 Z 5 und 6, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 4. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Mechatroniker für Medizingerätetechnik (§ 94 Z 49 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau oder Elektronik oder 
Elektrotechnik liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
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3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem für 
das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährigen fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung im 
Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechatronik oder Kommunika-
tionstechniker - Audio- und Videoelektronik oder in einem mindestens zweijährig verwandten 
Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schu-
le, deren Ausbildung im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem 
für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8, Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechatronik oder Kommunika-
tionstechniker - Audio- und Videoelektronik oder in einem mindestens zweijährig verwandten 
Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schu-
le, deren Ausbildung im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem 
für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 4 Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 31 Z 7 und 8, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Milchtechnologie (Milchtechnologie-

Verordnung) 

(Änderung Titel: Art 32 Z 1, BGBl II Nr. 399/2008) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 70/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 32 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Milchtechnologie (§ 94 Z 50 GewO 
1994) ist durch die im Folgenden angeführten Belege als erfüllt anzusehen: 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 

Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Lebensmitteltechnologie mit einem für das regle-
mentierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens eineinhalbjährige fach-
liche Tätigkeit, oder 

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder die vorher erfolgreich absolvierte Lehre für Mol-
ker und Käser oder die Lehre Molkereifachmann oder eine andere staatlich oder durch eine Be-
rufs- oder Handelsinstitution anerkannte mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer 
Schwerpunktsetzung nachweist, oder 

5. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 

der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tä-
tigkeit als Unselbständiger nachweist, oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwor-
tung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn der Gewerbeanmelder die vorher 
erfolgreich absolvierte Lehre für Molker und Käser oder die Lehre Molkereifachmann oder eine 
andere staatlich oder durch eine Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte mindestens dreijähri-
ge Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachweist. 

(Fassung § 1 Einleitungssatz, Z 1, Z 5 bis 7: Art. 32 Z 2 bis 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 

Übergangsbestimmung 

§ 2. (1) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meister-(Befähigungs-)Prüfung gemäß der 
Verordnung BGBl. Nr. 53/1994 gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1 
dieser Verordnung. 

        (2) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 
der Milchtechnologie gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1. 

(Fassung § 2Abs 1 und 2: Art. 32 Z 5, BGBl. II Nr. 399/2008) 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_70_2/2003_70_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Oberflächentechnik und des 

Metalldesigns 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 71/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 33 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Oberflächentechnik (§ 94 Z 51 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Werkstoffingenieurwesen mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im 
Bereich Oberflächentechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im 
Bereich Oberflächentechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 5 bis 7: Art. 33 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks des Metalldesigns (§ 94 Z 51 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Maschineningenieurwesen mit einem für 
das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
3. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-

diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_71_2/2003_71_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im 
Bereich Metalldesign liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt 
liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im 
Bereich Metalldesign liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt 
liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 5 bis 7: Art. 33 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Orgelbauer, der 

Harmonikamacher, der Klaviermacher, der Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger, der 

Holzblasinstrumenteerzeuger und der Blechblasinstrumenteerzeuger 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 72/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 34 

22.11.2008 

    Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Orgelbauer (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-

diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Orgelbauer oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

9. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Orgelbauer oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 4 bis 6: Art. 34 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Harmonikamacher (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Harmonikamacher oder in ei-
nem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_72_2/2003_72_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Harmonikamacher oder in ei-
nem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 4 bis 6: Art. 34 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Klaviermacher (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Klaviermacher und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Klaviermacher und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-

tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 3 Z 4 bis 6: Art. 34 Z 3, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 4. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Streich- und Saiteninstrumen-
teerzeuger oder den erfolgreichen Besuch der Fachschule für Kunsthandwerk, Ausbildungs-
zweig Musikinstrumentenbau, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Streich- und Saiteninstrumen-
teerzeuger oder den erfolgreichen Besuch der Fachschule für Kunsthandwerk, Ausbildungs-
zweig Musikinstrumentenbau, und 
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b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 4 Z 4 bis 6: Art. 34 Z 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 5. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Holzblasinstrumenteerzeuger (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Holzblasinstrumenteerzeuger 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Holzblasinstrumenteerzeuger 

und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 5 Z 4 bis 6: Art. 34 Z 5, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 6. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Blechblasinstrumenteerzeuger (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Blechblasinstrumenteerzeuger 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Blechblasinstrumenteerzeuger 
und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 6 Z 4 bis 6: Art. 34 Z 6, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Orthopädieschuhmacher 

(Orthopädieschuhmacher- Verordnung) 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 73/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Orthopädieschuhmacher (§ 94 Z 53 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Orthopädieschuhmacher und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

c) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schuhmacher oder Oberteilher-
richter und 

b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

c) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

3. Zeugnisse über 

a) eine mindestens fünfjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

b) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 

§ 2. Zeugnisse gemäß § 1 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit 
der Absolvierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung oder der fachlichen Tätigkeit zehn Jahre 
lang nicht mehr die den Gegenstand des Gewerbes bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_73_2/2003_73_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Pflasterer (Pflasterer-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 74/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 35 

22.11.2008 

       Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Hand-

werks der Pflasterer (§ 94 Z 54 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-

diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Pflasterer und 
b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-

ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Pflasterer und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 4 bis 6: Art. 35, BGBl. II Nr. 399/2008) 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_74_2/2003_74_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Rauchfangkehrer (Rauchfangkehrer-

Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 75/ 2003  29.01.2003 

- - 

       Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Rauchfangkehrer (§ 94 Z 55 GewO 
1994) ist durch das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung als erfüllt anzusehen. 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_75_2/2003_75_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Reisebüros (Reisebüro-

Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 76/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art. 52 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes der Reisebüros (§ 94 Z 56 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2.a) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer Fachakademie für Tourismus oder eines min- 

destens Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 600 Unterrichtsstunden umfassenden Universi-

tätslehrganges, dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich des Tourismus liegt, oder 

eines Fachhochschul-Studienganges, dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich des 

Tourismus liegt, oder einer wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung an einer Universität, 

sofern hiebei eine besondere betriebswirtschaftliche Ausbildung auf dem Gebiet des Tourismus 

absolviert wurde, und  

      b) eine nachfolgende, mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

3. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 
Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Tourismus mit einem für das reglementierte Ge-
werbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und  

        b) eine nachfolgende, mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. a) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Reisebüroas-
sistent und 

b) eine nachfolgende, mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

5. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schu- 

le, mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt, 

und  

b) eine nachfolgende, mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

6. Zeugnisse über die Absolvierung folgender Tätigkeiten: 
a) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter 

oder 
b) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 

wenn für die betreffende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber min-
destens dreijährig gewesen sein muss, nachgewiesen wird, oder 

c) ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber min-
destens zweijährig gewesen sein muss, nachgewiesen wird, oder 

d) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Un-
selbstständiger nachgewiesen wird, oder 

e) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die betref-
fende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber mindestens dreijährig 
gewesen sein muss, nachgewiesen wird, oder 

f) ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber mindestens zwei-
jährig gewesen sein muss, nachgewiesen wird. 

(Fassung der Z 6 lit a: Art. 52, BGBl. II Nr. 399/2008) 

(2) Die Befähigung für eine auf Teiltätigkeiten, ausgenommen die Veranstaltung von Pauschalreisen 
gemäß Art. 2 Z1 der Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen (90/314/EWG), einge-
schränkte Ausübung des Reisebürogewerbes ist nachzuweisen durch 

1. Zeugnisse über eine der im Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Ausbildungsarten, wobei die Dauer der 
fachlichen Tätigkeit jeweils ein halbes Jahr weniger beträgt, oder 

2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die eingeschränkte Ausübung 
des Reisebürogewerbes. 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_76_2/2003_76_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Übergangsbestimmungen 

§ 2. Zeugnisse über bestandene Befähigungsnachweisprüfungen gemäß § 5 und gemäß § 32 Abs. 2 
der Reisebürogewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. Nr. 451/1994, sowie gemäß § 3 der Rei-
sebürogewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 95/1999, gelten als Zeugnisse über die 
Befähigungsprüfung gemäß § 1 Z 1. Ebenso gelten Zeugnisse gemäß § 7 in Verbindung mit Zeugnissen 
gemäß § 11 der Reisebürogewerbe-Befähigungsnachweisverordnung als Zeugnisse über die Befähi-
gungsprüfung gemäß § 1 Z 1. 
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Sattler einschließlich 

Fahrzeugsattler und Riemer und der Ledergalanteriewarenerzeugung und Taschner 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 77/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 36 

22.11.2008 

      Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Sattler einschließlich Fahrzeugsattler und Riemer (§ 94 Z 57 GewO 1994) als erfüllt an-

zusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-

diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
3. Zeugnisse über 

 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sattler und Riemer oder in ei-
nem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4.  Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sattler und Riemer oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 4 bis 6: Art. 36 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Ledergalanteriewarenerzeugung und Taschner (§ 94 Z 57 GewO 1994) als erfüllt anzuse-
hen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Modedesign und Produktgestaltung mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Ledergalanteriewarenerzeuger 
und Taschner oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgrei-
chen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in ei-
nem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_77_2/2003_77_2.pdf
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die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Ledergalanteriewarenerzeuger 
und Taschner oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgrei-
chen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in ei-
nem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 5 bis 7: Art. 36 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Schädlingsbekämpfung 

(Schädlingsbekämpfungs-Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 78/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 57 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Hand-

werks der Schädlingsbekämpfung (§ 94 Z 58 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 

deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Chemie, Technische Chemie, 
Biologie, Landwirtschaft, Forst- und Holzwirtschaft oder Veterinärmedizin liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung in 

einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 

gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

          6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schädlingsbekämpfer oder den 
erfolgreichen Abschluss einer staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung mit vergleichbarer 
Schwerpunktsetzung und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens zweijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene mindestens zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter und 

 b) eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über  

 a) den erfolgreichen Abschluss einer staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die 
für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Unselbständiger. 

(Fassung Z 2a, Z 5, Z 6 bis 8: Z 1 bis 3, BGBl. II Nr. 399/2008)  

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_78_2/2003_78_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Metalltechnik für Metall- 

und Maschinenbau, der Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau und der 

Metalltechnik für Land- und Baumaschinen 

(Fassung Titel: Art. 37 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 79/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 37 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau (§ 94 Z 59 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Wirt-
schaftsingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, 

deren Ausbildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im 
Bereich Metalltechnik liegt oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschi-
nenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7.  Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 
a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im 

Bereich Metalltechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschi-
nenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_79_2/2003_79_2.pdf
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(Fassung § 1Einleitungssatz Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 37 Z 2 bis 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau (§ 94 Z 59 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Wirt-
schaftsingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, 
deren Ausbildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im 
Bereich Metalltechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschi-
nenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im 
Bereich Metalltechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschi-
nenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Einleitungssatz Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 37 Z 5 bis 7, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (§ 94 Z 59 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, 
deren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
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a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für 
das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, 
deren Ausbildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Landmaschinenmechaniker oder 
Landmaschinentechniker oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den 
erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung 
im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezi-
fischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Landmaschinenmechaniker oder 
Landmaschinentechniker oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den 
erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung 
im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen 
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 3 Einleitungssatz Z 2 lit a, Z 7 bis 9: Art. 37 Z 8 bis 10, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraus-

setzungen für das Handwerk der Schuhmacher (Schuhmacher-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 80/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008  

Art 38 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Schuhmacher (§ 94 Z 60 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch der Werkmeisterschule für Berufstätige für die Schuhindustrie und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
3. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schuhmacher oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5  Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schuhmacher oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 5 bis 7: Art. 38, BGBl. II Nr. 399/2008) 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_80_2/2003_80_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe „Sicherheitsfachkraft; 

Sicherheitstechnisches Zentrum" (Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum - 

Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 81/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe „Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum" (§ 
94 Z 61 GewO 1994) wird durch die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung nachgewiesen. 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_81_2/2003_81_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, 

Bewachungsgewerbe) (Sicherheitsgewerbe-Verordnung) 
 

 

 

 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zu den Tätigkeiten der Berufsdetektive (§ 94 Z 62 GewO 1994) wird 
durch folgende Belege nachgewiesen: 

1. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges 

und eine mindestens einjährige fachliche Verwendung als Arbeitnehmer bei der Ausübung der 
im § 129 Abs. 1 GewO 1994 genannten Tätigkeiten oder eine mindestens einjährige Verwen-
dung als rechtskundiger Bediensteter im höheren Dienst einer Sicherheitsdirektion oder einer 
Bundespolizeidirektion oder 

b) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 
Sonderformen und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Verwendung oder einer allge-
mein bildenden höheren Schule und eine mindestens zweijährige fachliche Verwendung als 
Arbeitnehmer bei der Ausübung der im § 129 Abs. 1 GewO 1994 genannten Tätigkeiten oder 
als Wachebeamter der Bundesgendarmerie, der Bundessicherheitswachen oder der Kriminal-
beamtenkorps oder 

c) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule oder die 
erfolgreiche Ablegung einer Lehrabschlussprüfung und eine mindestens zweijährige fachliche 
Verwendung als Arbeitnehmer bei der Ausübung der im § 129 Abs. 1 GewO 1994 genannten 
Tätigkeiten oder eine mindestens zweijährige Verwendung als Wachebeamter der Bundesgen-
darmerie, der Bundessicherheitswachen oder der Kriminalbeamtenkorps oder 

d) Zeugnisse über eine mindestens fünfjährige fachliche Verwendung als Arbeitnehmer bei der 
Ausübung der im § 129 Abs. 1 GewO 1994 genannten Tätigkeiten oder eine mindestens fünf-
jährige Verwendung als Wachebeamter der Bundesgendarmerie, der Bundessicherheitswachen 
oder der Kriminalbeamtenkorps und 

2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

§ 2. (1) Die fachliche Qualifikation zu den Tätigkeiten des Bewachungsgewerbes (§ 94 Z 62 GewO 1994) 

wird durch folgende Belege nachgewiesen:  

1. a) Zeugnisse 

aa) über den erfolgreichen Besuch einer Handelsakademie oder deren Sonderformen und eine 

mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder  

bb) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder 

deren Sonderformen oder einer Handelsschule und eine mindestens zweijährige fachliche 

Tätigkeit (Abs. 2) oder 
cc) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer allgemein bildenden höheren Schule oder 

einer berufsbildenden mittleren Schule und eine mindestens zweijährige fachliche Tätig-
keit (Abs. 2) oder 

dd) Zeugnisse über eine mindestens siebenjährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2)     
und  

 b) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse 

a) über den erfolgreichen Abschluss einer der im Folgenden angeführten Studienrichtungen 
oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges: Rechtswissenschaften, 
Soziologie, Sozialwirtschaft, Sozial- und Wirtschaftsstatistik, Volkswirtschaft, 
Betriebswirtschaft, angewandte Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirtschaft, 
internationale Wirtschaftswissenschaften, Handelswissenschaften, Wirtschaftspädagogik, 
Wirtschaftsingenieur-Bauwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau und 

b) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2). 

(Fassung § 1 Abs. 2 lit a: Art 59, BGBl.I Nr. 399/2008) 

(2) Die im Abs. 1 vorgeschriebene fachliche Tätigkeit muss insbesondere die Ausarbeitung von Si-
cherungsplänen für Objekte, die Erstellung von Diensteinteilungen für Personal, die Einführung von Ar-

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 82/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art 59 

22.11.2008 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_82_2/2003_82_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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beitnehmern in wahrzunehmende Aufgaben und dienstleistungsbezogene Praxis auf den Gebieten der 
Buchhaltung, der Lohnverrechnung und der Kalkulation umfassen und kann aus einer solchen fachlichen 
Tätigkeit im Bewachungsgewerbe, im öffentlichen Sicherheitsdienst, in der Justizwache, in der Zollwache 
oder im Bundesheer bestehen. 

Übergangsbestimmungen 

§ 3. (1) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessions-(Befähigungs-)Prüfung, die gemäß der 
bis zum In-Kraft-Treten der Verordnung BGBl. Nr. 10/1995 geltenden Vorschriften oder die durch Able-
gung der im § 2 der genannten Verordnung festgelegten Prüfung erworben worden sind, gelten als Zeug-
nisse über die erfolgreich abgelegte Ausbildung gemäß § 1 dieser Verordnung. 

(2) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für das Bewachungsgewerbe, die 
gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 507/1977 erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolg-
reich abgelegte Ausbildung gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 dieser Verordnung. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Spediteure einschließlich 

der Transportagenten (Spediteure und Transportagenten-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 83/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 53 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes der Spediteure einschließlich der Transportagenten (§ 94 Z 63 GewO 1994) als erfüllt 
anzusehen: 

1. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer Handelsakademie oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung in einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse über die Absolvierung folgender Tätigkeiten: 

a) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter 
oder 

b) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung, wie etwa 
die erfolgreich abgeschlossene Lehrausbildung Speditionskaufmann, nachgewiesen wird, die 
durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

c) ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nach-
gewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

d) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Un-
selbstständiger nachgewiesen wird, oder 

e) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die betref-
fende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die 
durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist; 

f) ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, 
die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(Entfall der Paragrafenbezeichnung, Änderungen in  Z 3 lit b bis f: Art. 53 Z 1 bis 5 , BGBl. II Nr. 
399/2008) 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_83_2/2003_83_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Spengler und der 

Kupferschmiede 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 84/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art 39 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Spengler (§ 94 Z 64 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Spengler oder in einem mindes-
tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung mit der Ausbildung in 
dem genannten Lehrberuf vergleichbar ist, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Spengler oder in einem mindes-
tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung mit der Ausbildung in 
dem genannten Lehrberuf vergleichbar ist, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 4 bis 6: Art. 39 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Kupferschmiede (§ 94 Z 64 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 
 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kupferschmied oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung mit der Ausbil-
dung in dem genannten Lehrberuf vergleichbar ist, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt 
werden, und 
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b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kupferschmied oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung mit der Ausbil-
dung in dem genannten Lehrberuf vergleichbar ist, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 4 bis 6: Art. 39 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Sprengungsunternehmen 

(Sprengungsunternehmen-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 85/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 40 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes der Sprengungsunternehmen (§ 94 Z 65 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

als Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder den vorherigen Abschluss einer mindestens 
dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten 
Ausbildung gemäß Abs. 3 nachweist, oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder den vorherigen Abschluss einer mindestens 
zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig 
anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 3 nachweist, oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger, wenn 
der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige 
Tätigkeit als Unselbständiger nachweist, oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 
Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn der Gewerbeanmelder 
den vorherigen erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 3 nachweist. 

 

(2) Die im Abs. 1 Z 2 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Ge-
werbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen im Sinne von Abs. 1 Z 3, 4 und 6 sind die Studienrichtungen Bauingenieurwesen, 
Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen, Bergwesen, Markscheidewesen, Technische Chemie, Erdwissen-
schaften (nur bei erfolgreichem Besuch des Studienzweiges Technische Geologie oder Montangeologie), 
Erdölwesen, Petroleum Engineering, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft oder Forst- und Holzwirtschaft 
oder fachlich einschlägige Fachhochschul-Studiengänge sowie berufsbildende höhere Schulen, deren 
Schwerpunkt im Bereich Bautechnik, technische Chemie und Berg- und Hüttenwesen liegt, oder von 
einer zuständigen Berufs- oder Handelsorganisation anerkannte Ausbildungen mit vergleichbarer 
Schwerpunktsetzung. 

(Fassung § 1 Abs. 1 Z 4 bis 6, Abs. 2 und 3: Art.40 Z 1 bis 3, BGBl. II Nr. 399/2008) 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 367/1978 
gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 dieser Verordnung. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Steinmetzmeister 

einschließlich Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher (Steinmetzmeister-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 86/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 41 

22.11.2008 

       Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes der Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher (§ 94 Z 66 GewO 
1994) als erfüllt anzusehen: 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der vorherige Abschluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von 
einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 
nachgewiesen wird, oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder den vorherigen Abschluss einer mindestens 
zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig 
anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachweist, oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als 
Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 
Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn der vorherige 
erfolgreiche Abschluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachgewiesen wird. 

(2) Ausbildungen im Sinne von Abs. 1 Z 3, 4 und 6 sind die Studienrichtung Architektur oder 
Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder ein fachlich einschlägiger 
Fachhochschul-Studiengang oder eine berufsbildende höhere Schule oder deren Sonderformen, deren 
Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt 
liegt, oder die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Steinmetz oder eine andere 
staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte Ausbildung mit 
vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

(Fassung §1 Abs. 1 Z 4 bis 6, Abs 2: Art.41 Z 1 und 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für die 

Tätigkeiten der Kunststeinerzeuger als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über eine Ausbildung nach § 1 oder 

2. die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

3. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 

Schule im Bereich Bautechnik oder Steinmetzerei oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 

als Betriebsleiter oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der vorherige Abschluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von 
einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nach-
gewiesen wird, oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder den vorherigen Abschluss einer mindestens 
zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig 
anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachweist, oder 
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7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

8. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwor-
tung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn der vorherige erfolgreiche Ab-
schluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handels-
institution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachgewiesen wird. 

(2) Ausbildungen im Sinne von Abs. 1 Z 5, 6 und 8 sind die Studienrichtung Architektur oder 
Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder ein fachlich einschlägiger 
Fachhochschul-Studiengang, oder eine berufsbildende höhere Schule oder deren Sonderformen, deren 
Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt 
liegt, oder die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Betonfertiger - 
Betonwerksteinerzeugung (ehemals Kunststeinerzeuger) oder Betonfertiger - Terrazzoherstellung oder 
Betonfertiger-Betonwarenerzeugung oder eine andere staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution anerkannte Ausbildung mit entsprechender Schwerpunktsetzung. 

(Fassung § 2 Abs. 1 Z 6 bis 8, Abs 2: Art.41 Z 3 und 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 3. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für die Tätigkei-

ten der Terrazzomacher als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über eine Ausbildung nach § 1 oder 

2. a) die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung und b) 

eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieur-
wesen - Bauwesen oder Architektur oder einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 
Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das sonstige reglemen-
tierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, oder eines fachlich einschlägigen mindestens 
dreijährigen Fachhochschul-Studienganges oder die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluss-
prüfung im Lehrberuf Betonfertiger -Terrazzoherstellung (ehemals Terrazzomacher) oder 
Betonfertiger - Betonwerksteinerzeugung oder den erfolgreichen Abschluss der Baufachschule 
oder der Fachschule für Steinmetzerei und 

b) eine mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der vorherige Abschluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von 
einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nach-
gewiesen wird, oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder den vorherigen Abschluss einer mindestens 
zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig 
anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachweist, oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

8. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwor-
tung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn der vorherige erfolgreiche Ab-
schluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handels-
institution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachgewiesen wird. 

(2) Ausbildungen im Sinne von Abs. 1 Z 5, 6 und 8 sind die Studienrichtung Architektur oder 
Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder ein fachlich einschlägiger 
Fachhochschul-Studiengang oder eine berufsbildende höhere Schule oder deren Sonderformen, deren 
Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt 
liegt, Baufachschule, Fachschule für Steinmetzerei oder die erfolgreiche Ablegung der 
Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Betonfertiger-Terrazzoherstellung (ehemals Terrazzomacher) oder 
Betonfertiger- Betonwerksteinerzeugung oder eine andere staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitutionen anerkannte Ausbildung mit entsprechender Schwerpunktsetzung. 

(Fassung § 3 Abs. 1 Z 6 bis 8, Abs 2: Art.41 Z 5 und 6, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Übergangsbestimmung 

§ 4. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für das Gewerbe der Steinmetz-
meister, die gemäß der Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. 
Februar 1990, BGBl. Nr. 107, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 37/1996 über den Befähi-
gungsnachweis für die Konzessionierten Baugewerbe erworben worden sind, sowie Zeugnisse über die 
erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Gewerbe der Steinmetzmeister, die gemäß der Verord-
nung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für die 
Baugewerbe (Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 294/1996, erworben worden 
sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1. 
 



119 

 

BefähigungV § 18-akt 08  WKW/RUP 

 

Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Stukkateure und Trockenausbauer 

(Stukkateure und Trockenausbauer-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 87/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 42 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Hand-
werks der Stukkateure und Trockenausbauer (§ 94 Z 67 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenen höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Stukkateur und Trockenausbau-
er oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch 
einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Bautech-
nik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Stukkateur und Trockenausbau-
er oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch 
einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Bautech-
nik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende, ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 5 bis 7: Art.42, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Tapezierer und Dekorateure (Tapezierer 

und Dekorateure-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 88/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 43 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Tapezierer und Dekorateure (§ 94 Z 68 GewO 1994) jedenfalls als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tapezierer und Dekorateur oder 
in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tapezierer und Dekoratuer 
(richtig: Dekorateur)  oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 5 bis 7: Art.43, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe Ingenieurbüros (Beratende 

Ingenieure) (Ingenieurbüro-Verordnung) 

(Änderung des Titels: Art 58 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

 

 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes der Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) (§ 94 Z 69 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer dem einschlägigen Fachgebiet des jeweiligen 
Ingenieurbüros entsprechenden Studienrichtung oder eines mindestens viersemestrigen 
Aufbaustudiums einer inländischen Universität oder Hochschule künstlerischer Richtung oder 
eines Fachhochschul-Studienganges und eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit im 
betreffenden Fachgebiet oder 

b) den erfolgreichen Besuch einer dem einschlägigen Fachgebiet des jeweiligen Ingenieurbüros 
entsprechenden inländischen berufsbildenden höheren Schule gemäß § 67 lit. a des 
Schulorganisationsgesetzes bzw. einer Sonderform gemäß § 73 lit. a bis c dieses 
Bundesgesetzes oder einer höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalt gemäß § 11 des 
Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes bzw. einer Sonderform gemäß § 18 
dieses Bundesgesetzes und eine mindestens sechsjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 
GewO 1994) im betreffenden Fachgebiet und 

2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

(2) Wurde die nach Abs. 1 Z 1 lit. a und b erforderliche fachliche Tätigkeit in einem für die 
angestrebte Tätigkeit grundsätzlich geeigneten, aber nicht dem abgeschlossenen Studium oder der 
erfolgreich abgeschlossenen Schule (Lehranstalt) entsprechenden einschlägigen Fachgebiet ausgeübt, so 
verlängert sich die gemäß Abs. 1 nachzuweisende Dauer der fachlichen Tätigkeit jeweils um zwei Jahre. 

(Fassung des § 1 Abs. 1 Einleitungssatz, § 1 Abs. 1 Z 1 lit. a und b :Art 58  Z 2 und  3/BGBl. II Nr. 

399/2008)  

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung über den Befähi-
gungsnachweis für die gebundenen Gewerbe der Technischen Büros auf bestimmten Fachgebieten, BGBl. 
Nr. 322/1978, oder gemäß der Verordnung über den Befähigungsnachweis für die konzessionierten 
Gewerbe der Technischen Büros, BGBl. Nr. 725/1990, erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über 
erfolgreich abgelegte Prüfungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 dieser Verordnung. 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 89/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art 58 

22.11.2008 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Textilreiniger (Chemischreiniger, 

Wäscher und Wäschebügler) (Textilreiniger-Verordnung) 
 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 90/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art 54 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Textilreiniger (Chemischreiniger, Wäscher und Wäschebügler) (§ 94 Z 70 GewO 1994) 

als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Chemieingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterklasse, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Be-
reich Textilchemie liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Textilreiniger oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

  a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Textilreiniger oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als 
Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die 
schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als 
Unselbständiger. 

(Streichung des Paragrafenzeichen, Fassung Z 4, Z. 6 bis 8: Art 54 Z. 1 bis 3, BGBl. II Nr. 399/2008)   
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Tischler, der Modellbauer, 

der Bootbauer, der Binder, der Drechsler und der Bildhauer 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 91/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 44 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Tischler (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über 

a) den erfolgreichen Besuch eines Fachhochschul-Studienganges, dessen schwerpunktmäßige 
Ausbildung im Bereich Innenraumgestaltung und Holztechnik liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnis über 
a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren Ausbildung im Bereich Innenraumgestaltung und Holztechnik oder Kunst und Design 
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Meisterklasse 
oder einer Meisterschule oder einer Fachakademie, deren Ausbildung im Bereich Tischlerei 
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 
a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tischlerei oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

9. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tischlerei oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 1 Z 7 bis 9: Art.44 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Modellbauer (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_91_2/2003_91_2.pdf
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2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterklasse oder einer Meisterschule, deren schwerpunkt-
mäßige Ausbildung im Bereich Tischlerei liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Modellbauer oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt 
werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Modellbauer oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 2 Z 5 bis 7: Art.44 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Bootbauer (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bootbauer oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt 
werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bootbauer oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-

tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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(Fassung § 1 Z 4 bis 6: Art.44 Z 3, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 4. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Binder (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Binder oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt 
werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Binder oder in einem mindestens 

zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 

berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 

Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-

tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 4 Z 4 bis 6: Art.44 Z 3, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 5. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Drechsler (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch der Meisterschule für Drechsler und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Drechsler oder in einem mindes-
tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als 
Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt 
werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
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b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

7. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Drechsler oder in einem mindes-

tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-

jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 

Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-

tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 5 Z 5 bis 7: Art.44 Z 5, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 6. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Bildhauer (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnis über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich Bildhauerei liegt, 
und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Holz- und Steinbildhauer oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer 
mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt 
werden, und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8  Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Holz- und Steinbildhauer oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer 
mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in lei-
tender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung § 6 Z 6 bis 8: Art.44 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Überlassung von 

Arbeitskräften (Arbeitskräfteüberlassungs-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 92/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften (§ 94 Z 72 
GewO 1994) wird durch folgende Belege erbracht: 

1. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen: Rechtswissenschaften, 
Soziologie, Sozialwirtschaft, Statistik, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handelswissen-
schaften, Wirtschaftspädagogik, angewandte Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirt-
schaft, Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau, 
Wirtschaftsingenieurwesen - Technische Chemie oder eines fachlich einschlägigen Fachhoch-
schul-Studienganges und jeweils eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder 

b) den erfolgreichen Abschluss einer Handelsakademie oder deren Sonderformen oder einer 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe oder deren Sonderformen oder einer Höheren 
Lehranstalt für Tourismus oder der Höheren Lehranstalt für Betriebstechnik bzw. der Höheren 
Lehranstalt für Wirtschaftsingenieurwesen oder einer Höheren Lehranstalt für elektronische 
Datenverarbeitung und Organisation oder einer Höheren Lehranstalt für Bautechnik - Ausbil-
dungszweig Bauwirtschaft, jeweils einschließlich deren Sonderformen oder eines Lehrganges 
gemäß § 40a AHStG in der geltenden Fassung, jeweils mit Schwerpunkt Betriebswirtschafts-
lehre und jeweils eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder 

c) den erfolgreichen Abschluss einer nicht unter Z 2 fallenden berufsbildenden höheren Schule 
oder einer allgemein bildenden höheren Schule oder deren Sonderformen und jeweils eine 
mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder 

d) den erfolgreichen Abschluss einer Handelsschule oder der Sonderform der Handelsschule 
gemäß § 61 Abs. 1 lit. a des Schulorganisationsgesetzes in der geltenden Fassung oder einer 
mindestens dreijährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe oder einer Hotelfachschule oder 
die erfolgreiche Ablegung einer Meisterprüfung, einer Befähigungsprüfung oder der Lehrab-
schlussprüfung in einem kaufmännischen Lehrberuf und jeweils eine mindestens zweijährige 
fachliche Tätigkeit (Abs. 2) und 

2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

(2) Als fachliche Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 gilt eine hauptberufliche Tätigkeit als Angestellter 
in leitender Stellung im Personalbereich oder als Werkstätten- oder Betriebsleiter mit mindestens 20 
Mitarbeitern mit eigener Personalverantwortung oder als selbstständiger Unternehmer oder 
geschäftsführender Gesellschafter mit mindestens fünf Mitarbeitern. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 324/ 

1988 sowie Zeugnisse über abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 507/1996 erwor-

ben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich absolvierte Ausbildung gemäß § 1. 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_92_2/2003_92_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Uhrmacher (Uhrmacher-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 93/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 45 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Handwerks der Uhrmacher (§ 94 Z 73 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-

diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Uhrmacher oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

6. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Uhrmacher oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leiten-
der Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Wegfall der Paragrafenbezeichnung; Fassung Z 4 bis 6: Art.45, BGBl. II Nr. 399/2008) 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_93_2/2003_93_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Unternehmensberatung 

einschließlich der Unternehmensorganisation (Unternehmensberatungs-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 94/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation, nämlich fundier-
te betriebswirtschaftliche Voraussetzungen, ausreichende wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und entspre-
chendes Berater-Know-how, zum Antritt des Gewerbes der Unternehmensberatung einschließlich der 
Unternehmensorganisation (§ 94 Z 74 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über eine mindestens dreijährige fachlich einschlägige Tätigkeit oder 

3. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer fachlich einschlägigen Studienrichtung oder 

eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges oder eines fachlich einschlägigen 

Universitätslehrganges (damit sind Studien bzw. Lehrgänge gemeint, die betriebswirtschaftliche 

und/oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse vermitteln) und b) eine mindestens einjährige fachlich 

einschlägige Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer nicht in Z 3a genannten Studienrichtung, eines nicht in Z 3a 
genannten Fachhochschul-Studienganges oder eines nicht in Z 3a genannten Universitätslehr-
ganges und 

b) den Nachweis der einschlägigen Rechtskunde und 

c) eine mindestens einjährige fachlich einschlägige Tätigkeit oder 

5. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen 
oder einer einschlägigen Fachakademie und 

b) den Nachweis der einschlägigen Rechtskunde und 

c) eine mindestens eineinhalbjährige fachlich einschlägige Tätigkeit. 

(2) Unter fachlich einschlägiger Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere Tätigkeiten im Ge-
werbe der Unternehmensberatung, der Leitung von Unternehmen, im leitenden Management oder als 
Wirtschaftstreuhänder, die die umfassende Analyse von Organisationen oder ihres Umfeldes, die Ent-
wicklung von Lösungsansätzen und deren allfällige Umsetzung durch Beratung und Intervention sowie 
die Steuerung von Beratungs- und Kommunikationsprozessen innerhalb von Organisationen und gegen-
über dem Markt zum Gegenstand haben, zu verstehen. 

Befähigungsnachweis für die auf den Personenkreis der Führungskräfte eingeschränkte Arbeits-

vermittlung 
§ 2. Die Befähigung zur Ausübung des Nebenrechtes der Unternehmensberater einschließlich der 

Unternehmensorganisatoren der auf den Personenkreis der Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsver-
mittlung ist durch das Zeugnis über die hierfür vorgesehene erfolgreich abgelegte zusätzliche Befähi-
gungsprüfung nachzuweisen 

Übergangsbestimmung 

§ 3. (1) Das Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 2 der Verordnung 
BGBl. Nr. 254/1978 in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 353/1989 sowie das Zeugnis über eine 
erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 2 der Unternehmensberater-Befähigungsnachweisverordnung, 
BGBl. II Nr. 34/1998, gelten als Zeugnis über die Befähigungsprüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1. 

(2) Der erfolgreiche Besuch der Hochschule für Welthandel in Wien gemäß der Studien- und Prü-
fungsordnung, BGBl. Nr. 318/1930, und der Besuch einer Technischen Hochschule gemäß der Verord-
nung des Bundesministeriums für Unterricht vom 21. Juli 1949, BGBl. Nr. 201, über die Staatsprüfungs-
und Rigorosenordnung an den Technischen Hochschulen ist dem erfolgreichen Abschluss einer im § 1 
Abs. 1 Z 3a genannten Studienrichtung gleichgestellt. 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_94_2/2003_94_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Vermögensberatung 

(Beratung bei Aufbau und Erhalt von Vermögen und der Finanzierung unter Einschluss 

insbesondere der Vermittlung von Veranlagungen, Investitionen, Personalkrediten, 

Hypothekarkrediten und Finanzierungen) (Vermögensberatungs-Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 95/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
uneingeschränkten Gewerbes der Vermögensberatung (Beratung bei Aufbau und Erhalt von Vermögen 
und der Finanzierung unter Einschluss insbesondere der Vermittlung von Veranlagungen, Investitionen, 
Personalkrediten, Hypothekarkrediten und Finanzierungen) (§ 94 Z 75 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnisse über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) und die erfolgreich 
abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über 
 

a) den erfolgreichen Abschluss einer rechts-, sozial- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studien-
richtung oder eines fachlich einschlägigen, mindestens viersemestrigen Fachhochschul-
Studienganges oder eines fachlich einschlägigen, mindestens viersemestrigen Universitäts-
lehrganges oder eines fachlich einschlägigen, mindestens viersemestrigen Lehrganges univer-
sitären Charakters und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe oder in einem sonstigen Unter-
nehmen, in dem der Bewerber mit fachlich einschlägigen Tätigkeiten (Abs. 2) betraut war, 
oder 

3. Zeugnisse über 
a) den erfolgreichen Besuch einer Handelsakademie oder einer Sonderform der Handelsakademie 

und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe oder in einem sonstigen 
Unternehmen, in dem der Bewerber mit fachlich einschlägigen Tätigkeiten (Abs. 2) betraut 
war, und 

c) den Nachweis der Kenntnisse auf dem Gebiet der Personalkreditvermittlung gemäß § 2 Abs. 

1. 

(2) Als fachlich einschlägige Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind die im Gewerbe anfallenden ein-

schlägigen Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten oder einschlägige Beratungs- und Vermittlungstätig-

keiten in anderen Unternehmen, insbesondere in Kreditunternehmen oder dem Wertpapieraufsichtsgesetz 

unterliegenden Finanzdienstleistungsunternehmen, anzusehen. 

Arten des Befähigungsnachweises für das auf bestimmte Tätigkeiten eingeschränkte Gewerbe 

§ 2. (1) Die Befähigung für die Ausübung des Gewerbes, beschränkt auf die Vermittlung von Perso-
nalkrediten, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über eine mindestens zweijährige fachlich 
einschlägige Tätigkeit und die erfolgreich abgelegte beschränkte Befähigungsprüfung. 

(2) Die Befähigung für die Ausübung des Gewerbes, beschränkt auf die Vermittlung von Hypothe-
karkrediten und Vermögensberatung (einschließlich Vermittlung von Veranlagungen im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 3 KMG), kann auch nachgewiesen werden  

1. durch den in § 1 Abs. 1 Z 2 lit. a und b oder den in § 1 Abs. 1 Z 3 lit. a und b angeführten 

Ausbildungsgang oder 

2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte beschränkte Befähigungsprüfung. 

Übergangsbestimmungen 

§ 3. (1) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 der Verordnung 

BGBl. II Nr. 284/1999 gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 1 

Abs. 1 Z 1 dieser Verordnung. 

(2) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 2 der Verordnung BGBl. 
Nr. 100/1978 sowie Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß den §§ 3, 6 und 7 der Ver-
ordnung BGBl. II Nr. 284/1999 gelten als Zeugnisse über den erfolgreich abgelegten Befähigungsnach-
weis gemäß § 2 Abs. 1 dieser Verordnung. 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_95_2/2003_95_2.pdf
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(3) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 2 der Verordnung BGBl. 
Nr. 368/1978 sowie Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß den §§ 8 und 9 der Ver-
ordnung BGBl. II Nr. 284/1999 gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 2 
Abs. 2 Z 2 dieser Verordnung. 

(4) Der erfolgreiche Besuch der Hochschule für Welthandel in Wien gemäß der Studien- und Prü-
fungsordnung, BGBl. Nr. 318/1930, ist dem erfolgreichen Abschluss der entsprechenden im § 1 Z 2 lit. a 
genannten Studienrichtung gleichgestellt. 
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe Versicherungsagent 

(Versicherungsagent-Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 96/2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes Versicherungsagent (§ 94 Z 76 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines zu einer facheinschlägigen Ausbildung füh-
renden Universitätslehrganges oder 

3. das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Versiche-
rungskaufmann oder 

4. das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Prüfung zur Erlangung des Außendienst-
Zertifikats beim Bildungswerk der Österreichischen Versicherungswirtschaft (BÖV-Prüfung) 
oder 

5. das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines rechtswissenschaftlichen oder sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiums oder eines Fachhochschul-Studienganges im Rechts-, 
Wirtschafts- und Managementbereich oder einer Handelsakademie oder deren Sonderformen und 
eine mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit für ein Versicherungsunternehmen oder im 
Gewerbe der Versicherungsagenten oder der Versicherungsmakler oder der Berater in Versiche-
rungsangelegenheiten oder 

6. das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer in Z 5 nicht genannten Studienrichtung oder 
einer Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe oder deren Sonderformen gemäß § 77 Abs. 
1 lit. a bis c des Schulorganisationsgesetzes oder einer sonstigen berufsbildenden höheren Schule, 
deren schwerpunktmäßige Ausbildung im betriebswirtschaftlich kaufmännischen Bereich liegt, 
und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit für ein Versicherungsunternehmen oder im 
Gewerbe der Versicherungsagenten oder der Versicherungsmakler oder der Berater in Versi-
cherungsangelegenheiten oder 

7. das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Unternehmerprüfung oder den erfolgreichen 
Abschluss eines Ausbildungsganges, durch den die Unternehmerprüfung ersetzt wird, und eine 
mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit für ein Versicherungsunternehmen oder im Gewerbe 
der Versicherungsagenten oder der Versicherungsmakler oder der Berater in Versicherungsange-
legenheiten oder 

8. Belege über eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit für ein Versicherungsunternehmen 
oder im Gewerbe der Versicherungsagenten oder der Versicherungsmakler oder der Berater in 
Versicherungsangelegenheiten oder 

9. Belege über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit für ein Versicherungsunternehmen 
oder im Gewerbe der Versicherungsagenten oder der Versicherungsmakler oder der Berater in 
Versicherungsangelegenheiten, sofern eine mindestens zweijährige vergleichbare Vorpraxis aus 
dem Banken-, Bausparkassen- oder Anlagebereich (zB Immobilientreuhänder, Vermögensver-
waltung) nachgewiesen wird, oder Belege über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige 
Tätigkeit als Selbstständiger oder in leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

10. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in 
leitender Stellung und dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger oder 

11. Belege über eine einjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in leitender Stellung, 
nachdem eine staatlich anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung wie die in 
Z 1 bis 7 genannten Studien, Fachhochschulen, Schulen und Lehrgänge für das Versicherungs-
agentengewerbe absolviert wurde. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Tätigkeiten müssen Kenntnisse in der Vermittlung oder Beratung sowie 
der Abwicklung von Sach-, Personen- und Haftpflichtversicherungsverträgen in einem der Befähigungs-
prüfung entsprechenden ausreichenden Ausmaß mit sich bringen. 

(3) Der Nachweis fachlicher Tätigkeiten als Versicherungsmakler im Sinne von Abs. 1 Z 10 bis 12 
gilt als Befähigungsnachweis für Versicherungsagenten. 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_9_2/2003_9_2.pdf
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(4) Die im Abs. 1 Z 10 bis 12 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung 
an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(5) Eine Tätigkeit in leitender Stellung in einem einschlägigen Unternehmen im Sinne von Abs. 1 Z 
10 bis 12 übt aus, wer in dem entsprechenden Tätigkeitsbereich in folgenden Positionen beschäftigt war: 

1. als Leiter des Unternehmens oder als Leiter einer Zweigniederlassung oder 

2. als Stellvertreter des Leiters des Unternehmens oder als Bevollmächtigter, wenn mit dieser Stel-
lung eine Verantwortung verbunden ist, die der des vertretenen Leiters des Unternehmens ent-
spricht, oder 

3. bei einem Versicherungsunternehmen mit Aufgaben der Anleitung oder Überwachung von Ver-
sicherungsagenten betraut. 

(6) Durch den Nachweis einer aufrechten oder ruhend gemeldeten Gewerbeberechtigung für das 

Gewerbe der Versicherungsmakler oder der Berater in Versicherungsangelegenheiten wird gleichfalls der 

Nachweis der Befähigung für das Gewerbe der Versicherungsagenten erbracht. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Die Befugnis von Personen, die vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung eine Berechtigung 
für die Ausübung des Gewerbes der Versicherungsagenten erworben haben, bleibt unberührt. 
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Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Gewerbe Versicherungsmakler; Berater in 

Versicherungsangelegenheiten (Versicherungsmakler und -berater-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 97/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
verbundenen Gewerbes der Versicherungsmakler und der Berater in Versicherungsangelegenheiten (§ 94 
Z 77 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das unbeschränkte reglementierte 
Gewerbe der Versicherungsmakler oder 

2. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung für das unbeschränkte reglementierte Gewerbe 
der Berater in Versicherungsangelegenheiten oder 

3. Belege über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in 
leitender Stellung oder 

4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in 
leitender Stellung und dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger oder 

5. Belege über eine einjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in leitender Stellung, 
nachdem eine staatlich anerkannte Ausbildung für das Versicherungsmaklergewerbe erfolgreich 
absolviert wurde. 

(2) Die in Abs. 1 Z 3 bis 5 genannten Tätigkeiten müssen Kenntnisse in der Vermittlung oder Bera-
tung sowie der Abwicklung von Sach-, Personen- und Haftpflichtversicherungsverträgen in einem der 
Befähigungsprüfung entsprechenden ausreichenden Ausmaß mit sich bringen. 

(3) Die im Abs. 1 Z 3 bis 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung an 
gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(4) Eine Tätigkeit in leitender Stellung in einem einschlägigen Unternehmen im Sinne von Abs. 1 Z 
3 bis 5 übt aus, wer in dem entsprechenden Tätigkeitsbereich in folgenden Positionen beschäftigt oder mit 
folgenden Aufgaben betraut war: 

1. als Leiter des Unternehmens oder als Leiter einer Zweigniederlassung oder 

2. als Stellvertreter des Leiters des Unternehmens oder als Bevollmächtigter, wenn mit dieser Stel-
lung eine Verantwortung verbunden ist, die der des vertretenen Leiters des Unternehmens ent-
spricht, oder 

3. bei einem Versicherungsunternehmen mit Aufgaben der Anleitung oder Überwachung von Ver-
sicherungsagenten. 

(5) Staatlich anerkannte Ausbildungen im Sinne von Abs. 1 Z 5 sind die Folgenden: rechts-, sozial-
oder wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen; Lehrgang für den akademisch geprüften Versiche-
rungskaufmann oder sonstiger facheinschlägiger Universitätslehrgang; Lehrabschlussprüfung im Lehrbe-
ruf Versicherungskaufmann; andere als die genannten Schulen und Ausbildungen, durch die die Lehrab-
schlussprüfung in diesem Lehrberuf nach den Vorschriften des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 
142/1969, ersetzt wird; sonstige staatlich anerkannte Ausbildungen mit gleichwertiger Schwerpunkt-
setzung. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. (1) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung BGBl. 
Nr. 316/1989 gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 dieser 
Verordnung. 

(2) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung BGBl. Nr. 
374/1983 gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 dieser 
Verordnung. 
 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_97_2/2003_97_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe Vulkaniseur (Vulkaniseur-

Verordnung) 
 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 98/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 46 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes Vulkaniseur (§ 94 Z 78 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges 
oder einer Fachakademie, sofern die schwerpunktmäßige Ausbildung im mechanisch-
technischen Bereich oder im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik oder Flugtechnik oder 
Kunststofftechnik oder Chemie liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder Werkstoff-
ingenieurwesen oder Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das sonstige 
reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Vulkaniseur oder Vulkanisie-
rung oder Mechaniker oder Kraftfahrzeugmechaniker oder Kraftfahrzeugtechniker oder 
Landmaschinenmechaniker oder Landmaschinentechniker oder Luftfahrzeugmechaniker oder 
Kunststoffverarbeiter oder Kunstoffverarbeitung  (richtig: Kunststoffverarbeitung) oder 
Chemiewerker oder Chemieverfahrenstechnik oder in einem mit einem dieser Lehrberufe 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf, und 

b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

5. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder 
Werkstoffingenieurwesen oder Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das 
sonstige reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

6. ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter 
oder 

7. Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

8. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit der erfolgreiche vorherige Abschluss einer mindestens 
dreijährigen Ausbildung im Sinne von Z 2a bis 5a oder einer sonst schwerpunktmäßig 
vergleichbaren, durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigten oder von einer zuständigen 
Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung nachgewiesen wird, oder  

9. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn der 
Anerkennungswerber für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige 
Tätigkeit als Unselbstständiger nachweist, oder 

10. ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_98_2/2003_98_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende 
Tätigkeit der erfolgreiche vorherige Abschluss einer mindestens dreijährigen Ausbildung im 
Sinne von Z 2a bis 5a oder einer sonst schwerpunktmäßig vergleichbaren, durch ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis bestätigten oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als 
vollwertig anerkannten Ausbildung nachgewiesen wird. 

(Paragrafenbezeichnung, Fassung § 1 Z 8 bis 10: Art.46 Z 1, BGBl. II Nr. 399/2008) 

§ 2. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß Abs. 1 Z 1 ist nicht mehr zu 
berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit der Ablegung der Prüfung zehn Jahre lang nicht mehr die 
den Gegenstand des Gewerbes der Vulkaniseure bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 

(Fassung § 2: Art.46 Z 2, BGBl. II Nr. 399/2008) 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Wärme-, Kälte-, Schall- und 

Branddämmer (Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 99/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 47 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Handwerks der Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer (§ 94 Z 79 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

2. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Zeugnisse über 

a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung im 
Bereich Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt und 

c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstän-
diger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

5. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Wärme-, Kälte- und Schalliso-
lierer oder Isoliermonteur oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder 
den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selb-
ständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

6.  Zeugnisse über 

a)  den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, 
und 

b)  eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als 

Selbständiger oder Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

7. Zeugnisse über 

a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

8. Zeugnisse über 

a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Wärme-, Kälte- und Schalliso-
lierer oder Isoliermonteur oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder 
den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in 
leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

(Fassung Z 6 bis 8: Art.47, BGBl. II Nr. 399/2008  

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_99_2/2003_99_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Waffengewerbe (Büchsenmacher) 

einschließlich des Waffenhandels (Waffengewerbe-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 100/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 48 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

1. Zugangsvoraussetzungen 

Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer 
Munition (einschließlich der Tätigkeit der Büchsenmacher) 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Gewerbes der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitäri-

scher Munition (einschließlich der Tätigkeit der Büchsenmacher) nachzuweisen: 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse über die Erfüllung der Befähigungsnachweisvoraussetzungen für das Gewerbe der 

Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer Waffen und militärischer Munition (§ 

5) oder 

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 

als Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene 
mindestens dreijährige Ausbildung gemäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von einer 
zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannt ist, oder 

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder 
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene 
mindestens zweijährige Ausbildung gemäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von 
einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannt ist, oder 

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 
Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende 
Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene mindestens dreijährige Ausbildung gemäß 
Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution anerkannt ist. 

 

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 6 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Ge-
werbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4, 5 und 7 sind die vorher erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen 
nach Abs. 4 Z 1 und Abs. 5, die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung abgeschlossene Ausbildung 
im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder Werkzeugmacher oder eine andere vorher 
erfolgreich abgeschlossene staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution 
anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

(4) Die Befähigung für das Gewerbe gemäß Abs. 1, wenn es in der Form eines Industriebetriebes 
ausgeübt wird, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über 

1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur-wesen 

- Maschinenbau oder Technische Physik oder Physik oder Technische Chemie oder eines diesen 

Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges oder über den erfolgreichen 

Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich 

Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau mit einem für das reglementierte Gewerbe 

spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

2. die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt. 

(Fassung § 1 Abs. 1 Z 5 bis 7, Abs. 2 und 3: Art.48 Z 1 bis 3,  BGBl. II Nr. 399/2008) 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_100_2/2003_100_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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Handel mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition 

§ 2. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 
Gewerbes des Handels mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition nachzuweisen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Erzeugung, Bearbeitung 
und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder 

 2. Zeugnisse 

 a) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) im Gewerbe des 
Handels mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition und 

 b) über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe oder 

 3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, 
die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

 5. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige 
Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 6. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der 
Gewerbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4 und 6 sind die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung 
abgeschlossene Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder Werkzeugmacher 
oder Waffen- und Munitionshändler oder eine andere vorher erfolgreich abgeschlossene staatlich oder 
von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer 
Schwerpunktsetzung. 

(Fassung § 2 samt Überschrift: Art.48 Z 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 

Vermieten nichtmilitärischer Waffen 

§ 3. (1) Die Befähigung für das Gewerbe des Vermietens nichtmilitärischer Waffen ist nachzuweisen 
durch 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Erzeugung, Bearbeitung 
und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder 

 2. Zeugnisse 

 a) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit 
nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition oder des Vermietens von 
nichtmilitärischen Waffen und 

 b) über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe oder 

 3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, 
die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

 5. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige 
Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 6. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der 
Gewerbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4 und 6 sind die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung 
abgeschlossene Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder Werkzeugmacher 
oder Waffen- und Munitionshändler oder eine andere vorher erfolgreich abgeschlossene staatlich oder 
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von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer 
Schwerpunktsetzung. 

(Fassung § 3 samt Überschrift: Art.48 Z 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 

Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer 

Munition 

§ 4. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von 
nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition ist nachzuweisen durch 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Erzeugung, Bearbeitung 
und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder 

 2. Zeugnisse 

 a) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit 
nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition oder der Vermittlung des Kaufes 
und Verkaufes von nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition und 

 b) über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe oder 

 3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, 
die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

 5. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige 
Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 6. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der 
Gewerbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4 und 6 sind die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung 
abgeschlossene Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder Werkzeugmacher 
oder Waffen- und Munitionshändler oder eine andere vorher erfolgreich abgeschlossene staatlich oder 
von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer 
Schwerpunktsetzung. 

(Fassung § 4 samt Überschrift: Art.48 Z 4, BGBl. II Nr. 399/2008) 

Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer Waffen und militärischer Munition 

§ 5. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militäri-

scher Waffen und militärischer Munition ist nachzuweisen durch Zeugnisse 

1. über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur-
wesen - Maschinenbau oder Technische Physik oder Physik oder Technische Chemie oder eines 
diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges oder über den erfolgrei-
chen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschinen-
ingenieurwesen bzw. Maschinenbau mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

2. über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und 
Instandsetzung militärischer Waffen und militärischer Munition und 

3. über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe. 

(2) Die Befähigung für das Gewerbe gemäß Abs. 1, wenn es in der Form eines Industriebetriebes 
ausgeübt wird, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über 

1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen 
- Maschinenbau oder Technische Physik oder Physik oder Technische Chemie oder eines diesen 
Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges oder über den erfolgreichen 
Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineninge-
nieurwesen bzw. Maschinenbau mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

2. die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt. 
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(3) Die Befähigung für das Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer 
Waffen und militärischer Munition, eingeschränkt auf die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung 
der im § 1 Abs. 1 Z 1 lit. a, c und d der Verordnung der Bundesregierung betreffend Kriegsmaterial, 
BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Gegenstände, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse 

1. über die erfolgreich abgelegte Prüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung 
nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition und 

2. über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung 
und Instandsetzung militärischer Waffen und militärischer Munition oder im Gewerbe der Er-
zeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Mu-
nition. 

(4) Die Befähigung für das Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer 
Waffen und militärischer Munition, eingeschränkt auf die im § 1 Abs. 1 Z 8 der Verordnung der Bundes- 
regierung betreffend Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Geräte, kann auch nachgewiesen 
werden durch Zeugnisse über 

   1. a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder Elektronik oder 
Maschinenbau oder eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-
Studienganges und 

  b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

2.a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, oder deren Sonderformen, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder 
Elektrotechnik oder Elektronik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit. 

Handel mit militärischen Waffen und militärischer Munition 

§ 6. (1) Die Befähigung für das Gewerbe des Handels mit militärischen Waffen und militärischer 

Munition ist nachzuweisen durch Zeugnisse 

1. über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit militärischen 
Waffen und militärischer Munition oder des Handels mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmi-
litärischer Munition und 

2. über die erfolgreich abgelegte Prüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung 
nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder über die erfolgreich abgelegte 
Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe. 

(2) Die Befähigung für das Gewerbe des Handels mit militärischen Waffen und militärischer Muni-

tion, eingeschränkt auf die im § 1 Abs. 1 Z 8 der Verordnung der Bundesregierung betreffend Kriegsma-

terial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Geräte, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über 

1. a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder Elektronik oder Maschi- 
nenbau oder eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges 
und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

2. a) über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonder- 
formen, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder 
Elektrotechnik oder Elektronik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und  

   b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit. 

Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von militärischen Waffen und militärischer Munition 

§ 7. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von militäri-
schen Waffen und militärischer Munition ist nachzuweisen durch Zeugnisse 

1. über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit militärischen 
Waffen und militärischer Munition oder der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes militärischer 
Waffen und militärischer Munition oder des Handels mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmi-
litärischer Munition oder der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes nichtmilitärischer Waffen 
und nichtmilitärischer Munition und 

2. über die erfolgreich abgelegte Prüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung 
nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder über die erfolgreich abgelegte 
Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe. 

(2) Die Befähigung für das Gewerbe der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von militärischen 

Waffen und militärischer Munition, eingeschränkt auf die im § 1 Abs. 1 Z 8 der Verordnung der 
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Bundesregierung betreffend Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Geräte, kann auch 

nachgewiesen werden durch Zeugnisse über 

1. a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder Elektronik oder Maschi- 
nenbau oder eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges 
und 

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder 

Elektrotechnik oder Elektronik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 

Schwerpunkt liegt, und 

b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit.  

Nichtberücksichtigung von Zeugnissen bei zehnjähriger Nichtbetätigung in einem Waffengewerbe 

§ 8. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen entsprechend dieser Verordnung sind nicht 

mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses sich seit der Prüfung zehn Jahre lang nicht 

mehr in einem Waffengewerbe betätigt hat. 

2. Begriffsdefinitionen 

Nichtmilitärische Waffen 

§ 9. (1) Nichtmilitärische Waffen und nichtmilitärische Munition im Sinne dieses Bundesgesetzes 

sind Waffen und Munition im Sinne des Waffengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 12/1997, soweit es sich dabei 

nicht um Kriegsmaterial (§ 5 WaffG 1996) handelt. 

(2) Als Erzeugung von Munition im Sinne des § 12 Abs. 1 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a gilt auch das Laden 

von Patronen. 

Militärische Waffen 

§ 10. Militärische Waffen und militärische Munition im Sinne dieser Verordnung sind die in der 

Verordnung der Bundesregierung vom 22. November 1977, BGBl. Nr. 624, betreffend Kriegsmaterial 

bezeichneten Waffen, Munitions- und Ausrüstungsgegenstände. 

3. Übergangsbestimmung 

§ 11. (1) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 10 der Waffengewerbe-
Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 51/1998, sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte 
Meisterprüfung nach den Bestimmungen der Verordnung BGBl. Nr. 578/1981 über die Durchführung der 
Meisterprüfung für das konzessionierte Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nicht-
militärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition (einschließlich der Büchsenmacher) einschließlich 
der Unternehmerprüfung gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 
1 dieser Verordnung. 

(2) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung, die gemäß §§ 10 bis 17 der Ver-
ordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie über den Befähigungsnachweis für die 
konzessionierten Waffengewerbe (Waffengewerbe-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 478/ 
1979, in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 115/1992 erworben worden sind, sowie jene Zeugnisse, 
die im Sinne der Ausführungsbestimmungen vom 21. März 1938 zu § 9 Abs. 2 und § 11 zweiter Satz der 
Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes vom 19. März 1938, RGBl. Nr. 31/1938, Teil I von 
der Handelskammer ausgestellt wurden, sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 
15 der Waffengewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 51/1998, gelten als Zeugnisse 
über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe gemäß dieser Verordnung. 
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Zugangsvoraussetzungen für das Handwerk der Zahntechniker (Zahntechniker-

Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 101/ 2003  29.01.2003 

- - 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

§  1 .  Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Zahntechniker (§ 94 Z 81 GewO 
1994) ist als erfüllt anzusehen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Zahntechniker und 

2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

3. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 

§  2 .  Zeugnisse gemäß § 1 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses 
seit der Absolvierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung oder der fachlichen Tätigkeit zehn 
Jahre lang nicht mehr die den Gegenstand des Gewerbes bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 

 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_101_2/2003_101_2.pdf
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Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Zimmermeister 

(Zimmermeister-Verordnung) 

 

Fundstelle in Kraft seit 

BGBl. II Nr. 102/ 2003  29.01.2003 

BGBl. II Nr. 399/2008 
Art. 49 

22.11.2008 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der Zimmermeister (§ 94 Z 82 GewO 
1994) ist durch 

1.a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Architektur oder Bauingeni-
eurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder Kulturtechnik und Wasserwirt-
schaft oder den erfolgreichen Abschluss eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-
Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit in leitender Stellung (Abs. 
2) oder 

b) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder 
deren Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das 
reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens 
eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit in leitender Stellung (Abs. 2) oder 

c) Zeugnisse über die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf 
Zimmerer bzw. Zimmerei und eine mindestens zweijährige, nicht im Rahmen eines 
Lehrverhältnisses zurückgelegte fachliche Tätigkeit in leitender Stellung (Abs. 2) oder 

d) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer nicht in lit. b angeführten mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule oder ihrer Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich 
Bautechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit in leitender Stellung (Abs. 2) und 

2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung als erfüllt anzusehen. 

(2) Unter einer fachlichen Tätigkeit in leitender Stellung im Sinne des Abs. 1 lit a bis d ist eine im 
Rahmen einer ausführenden und planenden Zimmermeistertätigkeit zurückgelegte, der Funktion eines 
Bauleiters oder Poliers entsprechende Tätigkeit zu verstehen. 

(3) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes 
der Zimmermeister hinsichtlich der ausführenden Tätigkeiten als erfüllt anzusehen: 
 

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung nach Abs. 1 Z 2 oder 

2. Belege über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige erfolg-
reich abgeschlossene Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis 
bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, 
oder 

4. Belege über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 
Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes 
Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig 
anerkannt ist, oder 

5. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für 
die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger 
nachgewiesen wird, oder 

6. Belege über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 
Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tä-
tigkeit eine mindestens dreijährige vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung nachgewie-
sen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_102_2/2003_102_2.pdf
http://ris1.bka.gv.at/Appl/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_491112
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(4) Die im Abs. 3 Z 2 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung an 
gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(Fassung des § 1 Abs. 3 Z 4 bis 6 und Abs 4: Art.49 Z 1 bis 2, BGBl. II Nr. 399/2008 ) 

(5) Ausbildungen im Sinne von Abs. 3 Z 3, 4 und 6 sind die Folgenden: 

 1. Studienrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen - 
Bauwesen oder Kulturtechnik und Wasserwirtschaft; 

 2. Fachlich einschlägiger Fachhochschul-Studiengang; 

 3. Berufsbildende höhere Schule oder deren Sonderform, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik 
mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt; 

 4. Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Zimmerer bzw. Zimmerei; 

 5. In den Z 1 bis 4 nicht angeführte berufsbildende Schule oder deren Sonderform, deren 

Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 

Schwerpunkt liegt, oder andere vorher erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, die durch ein 

staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 

Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

(Fassung des § 1 Abs 5: Art.49 Z 3, BGBl. II Nr. 399/2008 )  

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für das Gewerbe der Zimmer-
meister, die gemäß der Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. 
Februar 1990, BGBl. Nr. 107, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 37/1996 über den Befähi-
gungsnachweis für die konzessionierten Baugewerbe erworben worden sind, sowie Zeugnisse über die 
erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Zimmermeistergewerbe, die gemäß der Verordnung des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für die Baugewerbe 
(Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 294/1996, erworben worden sind, gelten als 
Zeugnisse gemäß § 1 Abs. 1 Z 2. 
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